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Abstract 

Die vorliegende Bachelor-Thesis befasst sich mit der Selbstbestimmung im Handlungs-

feld der forensischen Psychiatrie. Die Aufrechterhaltung der Selbstbestimmung stellt für 

die Professionellen der Sozialen Arbeit in Zwangskontexten eine besondere Herausfor-

derung dar. Zum einen liegt es an den individuellen Fähigkeiten der Klientschaft und 

zum anderen an den Bedingungen der Gesellschaft.  

Die Soziale Arbeit ist durch die strukturellen Bedingungen mit einem Spannungsfeld 

zwischen den gesellschaftlichen Erwartungen und den individuellen Bedürfnissen der 

Klientinnen und Klienten konfrontiert. Dieses Spannungsfeld zeigt sich vor allem in den 

Interaktionen mit den Klientinnen und Klienten, welches mehrheitlich fremdinitiiert 

entsteht. Dabei kommt in der professionellen Beziehung ein asymmetrisches Machtver-

hältnis (Auftraggebende, Klientensystem und Fachpersonen) deutlich zum Vorschein.  

Ziel der Arbeit ist es, die Leser und Leserinnen für diese Problematik zu sensibilisieren 

und ihnen ein Fundament zu vermitteln, wie ein die Selbstbestimmung förderndes Han-

deln in der Praxis aussehen kann. Hierzu wird eine Annäherung an den Begriff der 

Selbstbestimmung vollzogen und der Begriff soll aus philosophischer, rechtlicher und 

sozialarbeiterischer Perspektive beleuchtet werden. Zudem wird das Handlungsfeld der 

forensischen Psychiatrie und die Aufgabe der Sozialen Arbeit darin umfassend be-

schrieben. Anhand des Handlungskonzeptes Empowerment und des Ansatzes der moti-

vierenden Gesprächsführung wird der Bezug zur Praxis hergestellt und eine Möglich-

keit aufgezeigt, die Klientinnen und Klienten zu unterstützen, ihre aktuelle Situation zu 

verstehen und diese selbstbestimmt zu bewältigen. 
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1. Einleitung  

Die Einleitung ermöglicht einen Gesamtüberblick über die vorliegende Bachelor-

Thesis. In den nachfolgenden Kapiteln wird auf die Ausgangslage, den Bezug zur Sozi-

alen Arbeit, die persönliche Motivation, die Fragestellung, die Ziele der Arbeit sowie 

auf den Aufbau der Abhandlung eingegangen. 

Zwangskontexte haben bereits in der Geschichte der Sozialen Arbeit eine zentrale Be-

deutung. Die Wurzeln der Sozialen Arbeit liegen in der Armenfürsorge und Heimerzie-

hung. In beiden Bereichen wurde Menschen gegenüber Zwang ausgeübt und direkt Ein-

fluss auf ihr Verhalten genommen. Dabei war das Vermitteln gesellschaftlicher Norm- 

und Ordnungsvorstellungen zentral und das Anliegen der Individuen geriet mehr und 

mehr in den Hintergrund. Heutzutage wird Zwang je nach Kontext unterschiedlich ge-

wertet und ist an gesellschaftliche Wertehaltungen gebunden. Zwang kann als relationa-

le Gegebenheit verstanden werden, die stetig mit politischen und ethischen Fragen kon-

frontiert wird (vgl. Hauss 2012: 10–11). Das Spannungsfeld, welches in diesem Kontext 

für die Soziale Arbeit entsteht, zeigt sich auf der einen Seite durch das Bestreben, das 

Anliegen der Klientschaft zu berücksichtigen, ihre Autonomie und Selbstbestimmung 

zu fördern, und auf der anderen Seite durch das Einbezogensein in gesellschaftliche und 

institutionell abgesicherte Kontrollaufgaben. Durch das Spannungsfeld ergibt sich ein 

Widerspruch zu den Grundanliegen der Sozialen Arbeit, Menschen in Notsituation zu 

helfen und ihre Autonomie und Selbstbestimmung zu fördern (vgl. ebd.: 12). Für Sozi-

alarbeitende bedeutet es, die Hilfe- und Kontrollaufgaben differenziert zu reflektieren 

und die Strukturen ihres beruflichen Handelns anzuerkennen. Ein wichtiger Grundsatz, 

den Klientinnen und Klienten eine selbstbestimmte Gestaltung ihres Lebens zu ermögli-

chen, beruht darauf, Unterstützung nach dem Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe‟ anzu-

bieten. Wird dieser Grundsatz in der Kooperation mit der Klientschaft nicht beachtet, 

dann wird aus Unterstützung Bevormundung. Hierbei kann das Handlungskonzept des 

Empowerments hilfreich sein, um die Selbstorganisationsfähigkeiten der Klientinnen 

und Klienten zu stärken und sie somit zu befähigen, Kontrolle über ihre eigene Lebens-

gestaltung zu erlangen (vgl. Bischkopf et al. 2017: 24). Das Handlungskonzept kann 

somit als professionelle Unterstützung von Selbstbestimmung gesehen werden (vgl. 
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Kruse, 2007-2008: 3–4). Ein am Empowerment orientiertes Handeln setzt eine verän-

derte professionelle Haltung voraus. Diese Haltung verknüpft verschiedene Methoden 

und Ansätze miteinander, um der Klientschaft ein möglichst autonomes Handeln zu 

ermöglichen (vgl. Knuf/Osterfeld/Seibert 2007: 51). Ein Ansatz, der in der Praxis der 

Sozialen Arbeit grosse Beliebtheit geniesst, ist die motivierende Gesprächsführung (in 

Englisch motivational interviewing). Als ein klientenzentrierter und direktiver Ansatz 

zielt sie auf die Förderung und den Aufbau der intrinsischen Motivation, um dadurch 

ein problembehaftetes Verhalten zu ändern (vgl. Miller/Rollnick 2009: 124).  

Da die Förderung der Selbstbestimmung ein wesentlicher Auftrag der Sozialen Arbeit 

ist, interessiert die Autorin, wie dies in der forensischen Psychiatrie gestärkt werden 

kann.  

Die Thematik ist für die Autorin als angehende Sozialarbeiterin aus unterschiedlichen 

Gründen von grossem Interesse. Durch Praxismodule konnte sie erste Erkenntnisse in 

der Zusammenarbeit mit Klientinnen und Klienten sammeln. Dabei wurde der Autorin 

zunehmend die Bedeutung der Selbstbestimmung in den Unterstützungsprozessen be-

wusst. Das zweite Praxismodul absolvierte die Autorin im Bereich der Arbeitstherapie 

in der Universitären Psychiatrischen Klinik Basel. Dort kooperierte sie unter anderem 

auch mit Klientinnen und Klienten aus der forensischen Psychiatrie, welche aufgrund 

des Ausgangsstatus das therapeutische Angebot besuchen durften. Bei der täglichen 

Klientenarbeit wurde der Autorin bewusst, dass es vor allem bei der Klientschaft aus 

der Forensik nicht einfach ist, die Selbstbestimmung zu wahren und zu fördern. Durch 

die Teilnahme und Stellungnahme in einem Standortgespräch in der forensischen Abtei-

lung konnte sie ihr Wissen über die Interprofessionelle Kooperation erweitern und in 

die vorliegende Bachelor-Thesis einfliessen lassen.  

Das Spannungsfeld, mit dem die Soziale Arbeit stetig konfrontiert ist, kommt im Kon-

text der forensischen Psychiatrie deutlich zum Vorschein. Das Studium und die Praxis-

module an der Fachhochschule für Soziale Arbeit in Muttenz haben der Autorin die 

Aktualität der Thematik und das vorliegende Spannungsfeld im Berufsfeld der Sozialen 

Arbeit bewusst gemacht. Sie möchte ihr vorhandenes Wissen mit dieser Bachelor-

Thesis vertiefen und erweitern.  

Selbstbestimmung kann aufgrund der Vielschichtigkeit des Begriffes unterschiedlich 

interpretiert werden. Aufgrund dessen war es für die Autorin von Bedeutung, den Be-
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griff aus mehreren Perspektiven zu beleuchten, um nachzuvollziehen, wie unterschied-

lich oder ähnlich verschiedene Disziplinen den Begriff der Selbstbestimmung verstehen.  

Die Autorin erachtet das Auseinandersetzen mit der Thematik als essenziell, damit sich 

die Leserschaft dem vorliegenden Spannungsfeld bewusst wird und sich somit einen 

vertretbaren Umgang aneignen kann.  

Aufgrund der Ausgangslage und der geschilderten Motivation steht folgende Fragestel-

lung im Fokus der Bachelor-Thesis: „Inwiefern kann die Selbstbestimmung der Klientel 

in der forensischen Psychiatrie durch die Professionellen der Sozialen Arbeit auf 

Grundlage des Empowerment-Konzepts und mit dem Ansatz der motivierenden Ge-

sprächsführung gefördert werden?“ 

Um die Frage zu beantworten, werden folgende Teilfragen ergründet und beantwortet: 

• Was wird unter dem Begriff der Selbstbestimmung aus sozialarbeiterischer Perspek-

tive verstanden? 

• Welche Rolle spielt die Selbstbestimmung im Kontext der forensischen Psychiatrie? 

• Wie zeigt sich das Spannungsfeld zwischen Hilfe und Kontrolle in der forensischen 

Psychiatrie? 

• Welche Aspekte vom Handlungskonzept des Empowerments können in der forensi-

schen Psychiatrie umgesetzt werden? 

• Gibt es Prinzipien und Methoden im Ansatz der motivierenden Gesprächsführung, 

welche im Kontext der forensischen Psychiatrie genutzt werden können? 

 

Die Autorin hat das Ziel, Wissen über die Selbstbestimmung von Menschen in der fo-

rensischen Psychiatrie für Sozialarbeitende zu erarbeiten. Ebenfalls soll den Lesern und 

Leserinnen das Spannungsfeld von Hilfe und Kontrolle vermittelt werden, mit welchem 

die Soziale Arbeit stetig konfrontiert ist. Dies soll die Professionellen sensibilisieren 

und ihnen fundierte Kenntnisse vermitteln, die ein professionelles Handeln ermöglichen 

und die Berufsidentität stärken. Das Aufzeigen verschiedener Perspektiven auf die 

Selbstbestimmung und deren Rolle in der forensischen Psychiatrie sind zentrale Be-

standteile. Zudem werden mithilfe eines Handlungskonzeptes und Ansatzes spezifische 

methodische Aspekte in der Beratung erläutert, mit welchen die Selbstbestimmung der 

Klientinnen und Klienten gefördert wird. 
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Die Autorin musste sich dazu entscheiden, Themenfelder abzugrenzen, um den Umfang 

der Arbeit nicht zu überschreiten. Diese Bachelor-Thesis befasst sich mit der Selbstbe-

stimmung erwachsener Menschen, welche aufgrund eines Delikts in der forensischen 

Psychiatrie eingewiesen wurden. Eingegrenzt wird der theoretische Bezug auf ein 

Handlungskonzept und einen Ansatz.  

 

Auf folgende Themen wird bewusst nicht eingegangen:  

• Jugendforensik 

• Psychisch beeinträchtigte Menschen, welche ambulant oder stationär in der Psychi-

atrie behandelt werden 

• Aufgaben vom betreuenden Umfeld (z.B. Pflege, Ergotherapeuten, etc.) 

Der Aufbau der Arbeit orientiert sich an den formulierten Teilfragen, die schlussendlich 

zur Beantwortung der Hauptfragestellung führen.  

Zu Beginn wird im zweiten Kapitel der Begriff der Selbstbestimmung definiert und an-

schliessend aus philosophischer, rechtlicher und sozialarbeiterischer Perspektive be-

leuchtet. Dabei werden die Vielfalt der Definitionen sowie der Stellenwert des Begriffs 

in den Disziplinen dargestellt. Ebenfalls wird in diesem Kapitel die Selbstbestimmung 

im Kontext der forensischen Psychiatrie aufgegriffen.  

Das dritte Kapitel ist der forensischen Psychiatrie gewidmet. Zu Beginn erfolgt eine 

kurze Erläuterung, was darunter verstanden wird. Als Teilgebiet der Psychiatrie hat die 

forensische Psychiatrie klare Einweisungsbedingungen und Behandlungsziele, die in 

diesem Kapitel ebenfalls aufgegriffen werden. Abschliessend wird eine Verbindung 

zum Fachgebiet der Sozialen Arbeit hergestellt. Dabei werden der Auftrag und die 

Funktion der Sozialen Arbeit, das Spannungsfeld von Hilfe und Kontrolle und die Inter-

kooperative Zusammenarbeit thematisiert.  

Im vierten Kapitel stehen das Handlungskonzept Empowerment und der Ansatz der 

motivierenden Gesprächsführung im Zentrum. Zunächst erfolgt eine Begriffsdefinition, 

was unter Empowerment und Motivation verstanden wird. Danach werden Methoden 

vorgestellt, welche bei der Förderung der Selbstbestimmung unterstützend wirken. In 

diesem Zusammenhang wird aufgezeigt, welche Rolle das Empowerment und die moti-

vierende Gesprächsführung im Kontext der forensischen Psychiatrie spielen.  
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Im fünften und letzten Kapitel wird die Hauptfragestellung beantwortet, ein persönli-

ches Fazit und Schlussfolgerungen für die berufliche Praxis werden gezogen sowie of-

fene Fragen angesprochen. 

 

 

Der Begriff der Selbstbestimmung hat aufgrund seines wenig präzisen Inhaltes eine 

grosse Mehrdeutigkeit (vgl. Van Spyk 2011: 27). Um deutlich zu machen was unter 

diesem Begriff in der vorliegenden Arbeit verstanden wird, nimmt die Autorin zunächst 

eine Begriffsdefinition vor. Auf dieser Definition aufbauend, wird der Begriff der 

Selbstbestimmung anschliessend aus drei Perspektiven beleuchtet, der philosophischen, 

rechtlichen und sozialarbeiterischen. Des Weiteren wird die Selbstbestimmung im Hin-

blick auf den Kontext der forensischen Psychiatrie näher betrachtet.  

2. Selbstbestimmung  

2.1 Begriffsdefinition 

Der Begriff Selbstbestimmung setzt sich aus den Wortteilen „selbst‘‘ und „Bestim-

mung‟ zusammen. Der Wortteil „selbst‘‘ entwickelte sich im 18. Jahrhundert in der Zeit 

der Aufklärung zu einem individuellen Begriff. Aus dem Demonstrativpronomen bilde-

te sich das Substantiv „Selbst‘‘, was als Synonym für „Ich‘‘ oder „Identität‘‘ verstanden 

wird. Die damit verbundene Auffassung der Identität und des Subjektes prägt noch das 

heutige Verständnis (vgl. Fornefeld 2008: 184). Das Wortteil „Bestimmung‘‘ mit dem 

zugrunde liegenden Verb „bestimmen“ hat unterschiedliche Bedeutungen. Es kann zum 

einen verwendet werden, um etwas zu klassifizieren oder festzulegen. Zum anderen 

deutet es eine Machtfunktion an, die jemand über andere ausübt, indem er über sie be-

stimmt (vgl. Van Spyk 2011: 28). Bezugnehmend auf diese Wortgeschichte und Deu-

tungen verweist der Begriff Selbstbestimmung auf ein Individuum, welches sich wie-

dererkennt, indem es Macht über sich selbst ausübt (vgl. Fornefeld 2008: 184). Mit die-

sen Definitionen wird das aktive Tun in Verbindung gebracht. Mit dem Begriff der Be-

stimmung, kann auch auf einen Zweck oder Sinn hingewiesen werden. Damit wird auf 

eine passive Definition Bezug genommen (vgl. Van Spyk 2011: 28). Das Selbstbestim-
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mungsrecht ist ein ausdrücklicher Bestandteil der Menschenrechte und nimmt in der 

westlichen Gesellschaft eine bedeutsame Stellung ein. Es geht dabei um die Verwirkli-

chung eines Wesens als Mensch in einer Gesellschaft und den freien Willen, Entschei-

dungen über das eigene Leben zu treffen (vgl. Schmocker 2011: 55)  

Laut Bieri (2014: 7) bedeutet Selbstbestimmung, in Harmonie mit unseren Gedanken, 

Gefühlen und Wünschen zu leben. Jedes Individuum möchte sich frei entfalten und 

nicht vorgeschrieben bekommen, was zu tun und zu denken ist. Die Selbstbestimmung 

bezeichnet nicht nur die Eigenständigkeit Anderen gegenüber, sondern zeigt auch die 

Fähigkeit auf, über sich selbst zu bestimmen (vgl. ebd.: 9f). Es geht dabei darum, Ge-

stalter des eigenen Lebens zu werden, eine Wirkung auf das eigene Denken, Wollen und 

Erleben zu nehmen und dadurch selbstbestimmte Handlungen zu erzeugen. Eine Vo-

raussetzung dafür ist, dass sich der Mensch in seinem Denken und Tun erkennt und ver-

bal dazu Stellung nehmen kann (vgl. ebd.: 10).  

Im nächsten Kapitel wird die Selbstbestimmung aus philosophischer Perspektive aufge-

griffen und zusammengefasst. Dabei wird der Begriff der Selbstbestimmung aus moral-

philosophischer und andererseits aus anthropologischer Sicht näher beleuchtet.  

 

2.2 Philosophische Perspektive 

Der Begriff der Selbstbestimmung charakterisiert deutlich den Ausgangs- und Endpunkt 

des individuellen und des gesellschaftlichen Lebens der Menschen. Es bringt zum einen 

die Freiheit der Menschen wie auch deren Gleichheit unabhängig von natürlichen, histo-

rischen und gesellschaftlichen Unterschieden zum Ausdruck. Das menschliche Indivi-

duum, als Träger der Grundwerte Freiheit und Gleichheit wird als unersetzlich angese-

hen. Aus philosophischer Perspektive gibt es unterschiedliche Vorstellungen davon, was 

selbstbestimmtes Handeln voraussetzt. Es besteht die Auffassung, dass die Übernahme 

der Verantwortung für die Folgen des eigenen Handelns individuelle Einsicht und Er-

kenntnis braucht. Aufgrund dessen sei die Selbstbestimmung an die Leistungen der 

Vernunft gebunden (vgl. Gerhart, 2006: 3). Gemäss Hähner et al. (2013: 82) gehört 

Selbstbestimmung zum Menschsein dazu und setzt keine besonderen Fähigkeiten vo-

raus. Als Ausgangspunkt für die Selbstbestimmung wird der Wille des Menschen gese-

hen. Durch Erfahrungen werden Handlungsmuster erlernt und Wissen angeeignet. Das 
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Können, was dadurch entsteht, ermöglicht letztendlich das selbstbestimmte Handeln der 

einzelnen Personen (vgl. ebd.: 83).  

Hierbei werden die unterschiedlichen Betrachtungsweisen sichtbar. Der Begriff der 

Selbstbestimmung lässt sich aus philosophischer Perspektive in folgenden zwei Sicht-

weisen unterscheiden: die moralphilosophische und die anthropologische. 

Die moralphilosophische Betrachtungsweise der Selbstbestimmung erhielt ihre Prägung 

durch die Aufklärungsphilosophie von Immanuel Kant. In dieser Zeitepoche erfolgte 

eine intensive Auseinandersetzung mit der moralischen Vorstellung eines autonomen 

Subjektes. In seinem Werk „Kritik der praktischen Vernunft “ beschreibt der Philosoph 

Immanuel Kant, dass der Mensch in der Lage ist, selbstbestimmt zu handeln. Selbstbe-

stimmung wird hierbei nicht als die Unabhängigkeit von Menschen angesehen, sondern 

als die Ungebundenheit von Bedürfnissen, Emotionen und Motivationen (vgl. 

Mühl/Theunissen/Wüllenweber 2006: 238). Umsetzen lässt sich dies durch die prakti-

sche Vernunft, die es den Menschen ermöglicht, rational und unabhängig von der eige-

nen Sinneswahrnehmung zu handeln (vgl. Waldschmidt, 2003: 13–15). So können ne-

gative Sinneseindrücke durch rationale Vernunft positiv interpretiert werden. Veran-

schaulichen lässt sich dies durch das folgende Beispiel Kants: Ein bevorstehender ope-

rativer Eingriff wird zum einen als etwas Unangenehmes gesehen, jedoch nach der rati-

onalen Vernunft als hilfreich betrachtet (vgl. Kant 1993: 72). Gemäss Kant (1993: 72) 

sollte bei einem Krankheitsfall die Vernunft einsetzen und ein rationaler Umgang mit 

der Situation möglich sein. Krankheit wird hierbei als ein temporärer Zustand gesehen. 

Eine Herausforderung ergibt sich, wenn der Person aufgrund einer schwerwiegenden 

psychischen Erkrankung oder Beeinträchtigung die Möglichkeit, nach der praktischen 

Vernunft zu handeln, abgesprochen wird (vgl. Mühl/Theunissen/Wüllenweber 2006: 

239). 

Nach der anthropologischen Sichtweise wird der Begriff der Selbstbestimmung in fol-

gende drei aufeinander aufbauende Schritte differenziert: Selbstverantwortung, Selbst-

leitung und Selbstständigkeit. Sie stellen Tätigkeiten dar, welche mit der Selbstbestim-

mung in Zusammenhang stehen. Diese Teil-Tätigkeiten wirken aufeinander ein und 

beeinflussen sich (vgl. Hähner et al. 2013: 81–82):  
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• Selbstverantwortung: Interessen und Motive haben, Konsequenzen für das eigene 

Handeln tragen, Akzeptanz der eigenen Identität 

• Selbstleitung: Wissen (Ressource) und Entscheidungskraft (Aktivität) einer Person 

• Selbstständigkeit: Verwirklichung der eigenen Selbstbestimmung, Entscheidungen 

werden umgesetzt  

Die Einteilung der Tätigkeiten bringt zum Vorschein, dass ein selbstbestimmtes Han-

deln einer Person nicht an ein gewisses Wissen gebunden ist. Ebenso setzt die Selbstbe-

stimmung keine Selbstständigkeit voraus (vgl. ebd.).  

Im nächsten Kapitel wird die Selbstbestimmung aus rechtlicher Perspektive aufgegrif-

fen und zusammengefasst. Ebenfalls werden das Erwachsenenschutzrecht und die Be-

deutung der Selbstbestimmung darin näher beleuchtet.  

 

2.3 Rechtliche Perspektive  

Der gesellschaftliche Wandel führt in der Schweiz zu Veränderungen der sozialen und 

kulturellen Struktur der Bevölkerung (vgl. Hrubesch-Millauer 2017: o.S.). Dies macht 

sich unter anderem bemerkbar durch höhere Lebenserwartungen und dem damit einher-

gehenden Wunsch der autonomen Wohngestaltung, durch die Digitalisierung und dem 

damit verbundenen Bedarf nach informationeller Selbstbestimmung und durch moderne 

Familienformen (vgl. Van Spyk 2011: 28). Einen prägenden Einfluss hat dieser Wandel 

vor allem auf die Werteorientierung der Bürger und Bürgerinnen und die daraus entste-

hende Relevanz der Selbstbestimmung. Dies hat zur Folge, dass eine Weiterentwick-

lung der Rechtsordnung nicht abzuwenden ist (vgl. Hrubesch-Millauer 2017: o.S.). 

Aus juristischer Perspektive lässt sich der Begriff Selbstbestimmung nur schwer ausle-

gen. Dennoch gibt es rechtliche Grundlagen, welche auf der Selbstbestimmung beruhen 

(vgl. Widmer Blum 2010: 9). Bei der vorliegenden Arbeit ist der dargelegte rechtliche 

Kontext auf die Sichtweise von Erwachsenen gerichtet.  

Die Selbstbestimmung ist in der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) 

verankert und lässt sich aus den Grundrechten auf Leben, Schutz vor unmenschlicher 

oder erniedrigender Behandlung, Freiheit und Schutz des Privatlebens ableiten (vgl. 

ebd.: 10). Die Europäische Menschenrechtskonvention, die im Jahre 1950 in Rom ent-
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stand, ist das wichtigste Menschenrechtsübereinkommen. Durch sie wurde ein völker-

rechtlicher und verbindlicher Grundrechtsschutz geschaffen. Menschenrechte zielen 

darauf ab, die Würde der Menschen zu wahren. Sie sind universal und individuell. Das 

bedeutet, dass sie für alle Menschen gleich gelten, unabhängig von ihrer Nationalität, 

Rasse und ihrem gesellschaftlichen Status. Sie sind angeboren und können nicht vom 

Staat geschaffen werden. Die Anerkennung und Einhaltung der Menschenrechte richten 

sich vor allem an den Staat, welcher aufgefordert wird, auf Eingriffe in die persönliche 

Freiheit zu verzichten (vgl. Caplazi 2013: 78). Hervorzuheben ist der Artikel 8 im 

EMRK: Schutz des Privatlebens. Dieser stellt sicher, dass Individuen Entscheidungs-

freiheit haben und über die eigene psychische und physische Beschaffenheit selbstbe-

stimmt verfügen können. Betont wird in diesem Grundrecht nicht nur die Pflicht des 

Staates, in diese Rechte nicht einzugreifen, sondern auch die Pflicht, diese zu gewähren 

(vgl. Widmer Blum 2010: 10–11). 

In der Schweiz leitet sich das verfassungsrechtliche Selbstbestimmungsprinzip aus der 

schweizerischen Bundesverfassung ab. Diese wurde auf der Grundlage der Freiheits-

rechte entwickelt und ist als Grundrechte festgehalten (vgl. Widmer Blum 2010: 9). Die 

Bestimmungen der EMRK sind als übergeordnetes internationales Recht vollumfäng-

lich in der Bundesverfassung enthalten. Bezugnehmend auf die Selbstbestimmung wer-

den nun zwei Grundrechte aus der Bundesverfassung abgeleitet (vgl. Bundesverfassung 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft, September 2018: o.S.).  

● Artikel 7, BV: Die Würde jedes Menschen ist zu schützen und zu achten. Die Wür-

de schützt das Recht der Menschen, als individuelle und einzigartige Person wahr-

genommen zu werden. Die Selbstbestimmung und die Würde des Menschen stehen 

im engen Verhältnis zueinander. Zum einen bildet die Würde des Individuums die 

Grundlage der Selbstbestimmung und zum anderen wird sie aktiv, wenn diese nicht 

gegeben ist (vgl. Widmer Blum 2010: 13 – 14). 

● Artikel 10, BV: Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere 

auf körperliche und geistige Unversehrtheit und Bewegungsfreiheit. Dabei wird die 

Möglichkeit garantiert, eine Situation selbst zu beurteilen und darüber frei und auto-

nom zu entscheiden (vgl. ebd.).  
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Um eine Situation zu beurteilen und daraus eine Handlung abzuleiten, erfordert es laut 

Widmer Blum (2010: 15) “ein gewisses Mass an Eigenverantwortlichkeit''. Vorausset-

zungen dafür sind körperliche und intellektuelle Fähigkeiten, welche den Personen er-

möglichen, eigene Interessen wahrzunehmen und danach zu handeln. Um selbstbe-

stimmt zu handeln, ist es laut Widmer Blum (2010: 15–16) wichtig, die Selbstverant-

wortung anzuerkennen. Es stellt sich hier die Frage, inwiefern die Selbstbestimmung zu 

stärken und umzusetzen ist. Um die Frage zu beantworten, braucht es eine Abwägung 

der verschiedenen Interessen. Einerseits gibt es das Interesse an persönlicher Entfaltung, 

Entscheidungsfreiheit und Durchsetzung des eigenen Willens. Und andererseits sollten 

auch die aus Schutzgründen entstandenen Aberkennungen der Eigenverantwortung in 

einzelnen Lebenssituationen berücksichtigt werden. Genau das Gegenüberstellen der 

verschiedenen Interessen und das Finden einer gerechten Lösung sollten Ziele des Ge-

setzgebers und der Rechtsanwender sein. In der Schweiz wird diese Aufgabe von der 

Erwachsenenschutzbehörde übernommen und ist im schweizerischen Zivilgesetzbuch 

festgehalten (vgl. Widmer Blum 2010: 16).  

 

2.3.1 Erwachsenenschutzrecht 

Das Erwachsenenschutzrecht befasst sich mit dem Thema der staatlichen Fürsorge und 

Vertretung schutzbedürftiger Einzelpersonen (vgl. Widmer Blum, 2010: 5). In der Regel 

agieren natürliche Personen, welche volljährig und urteilsfähig sind als Rechtssubjekte 

selbstständig. Gemäss der Rechtsordnung können sie ihre Autonomie vollumfänglich 

ausüben. Nach dem Zivilgesetzbuch Art. 13 besitzen sie Handlungsfähigkeit. Als hand-

lungsfähig gelten diejenigen Personen, welche die Wirkung ihres Handelns einschätzen 

können und die dadurch entstehenden Konsequenzen tragen. Urteilsunfähigkeit liegt 

nach dem Zivilgesetzbuch Art. 16 dann vor, wenn die betroffene Person im Kindesalter 

ist, geistig beeinträchtigt ist oder durch eine psychische Störung, Rausch oder ähnli-

chem Zustand eingeschränkt ist nach Vernunft zu handeln (vgl. Hrubesch-Millauer 

2017: 5). Das Erwachsenschutzrecht wird dann aktiv, wenn Personen aufgrund eines 

Schwächezustands in ihrer Autonomie eingeschränkt sind. Als ein sogenannter Schwä-

chezustand gilt eine geistige Behinderung, psychische Störung oder eine Demenzer-

krankung. In solchen Fällen hat das Erwachsenenschutzrecht eine ausgleichende Funk-

tion, da es sich für die konstante Wahrung der Interessen der Menschen einsetzt. Dabei 
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greift das Erwachsenenschutzrecht auf unterschiedliche Instrumente zurück. Dazu zäh-

len Massnahmen, welche aufgrund des Gesetzes aktiv (z.B. verschiedene Vertretungen), 

von den Betroffenen selbst eingeleitet (z.B. Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag) oder 

von einer Behörde angeordnet werden (z.B. Beistandschaften und fürsorgliche Unter-

bringung). Das bundesrechtlich geregelte Erwachsenenschutzrecht bildet somit ein Un-

terstützungspaket für hilfsbedürftige Menschen (vgl. ebd.: 6). 

Am 1. Januar 2013 ist das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft getreten 

und das alte Vormundschaftsrecht aus dem Jahr 1907 wurde ersetzt bzw. modernisiert. 

Aus zivilrechtlicher Perspektive nimmt die Selbstbestimmung im revidierten Erwachse-

nenschutz als Leitprinzip eine zentrale Bedeutung ein. Durch den neuen Erwachsenen-

schutz sollte das Selbstbestimmungsrecht trotz Urteilsunfähigkeit gefördert werden. Mit 

einem Vorsorgeauftrag können handlungsfähige Personen ihre Betreuung und rechtliche 

Vertretung im Fall einer Urteilsunfähigkeit regeln. Auch können sie mit einer Patien-

tenverfügung festhalten, welchen medizinischen Massnahmen sie im Falle einer Ur-

teilsunfähigkeit zustimmen würden. Ebenfalls können sie eine Person bestimmen, wel-

che im Falle ihrer Urteilsunfähigkeit Entscheidungsbefugnis hat (vgl. Bundesamt für 

Justiz, Januar 2011: o.S.). 

Nach dem Grundsatz der Subsidiarität behördlicher Massnahmen wird im neuen Er-

wachsenenschutzrecht der eigenen Vorsorge und Betreuung durch Angehörige eine zu-

nehmende Bedeutung gegeben. Ziel ist es, dem Wunsch nach grösstmöglicher Selbstbe-

stimmung und Solidarität in der Familie nachzukommen (vgl. Widmer Blum, 2010: 5). 

Gemäss Breitschmid folgt das neue Erwachsenenschutzrecht „dem Bild einer aufgeklär-

ten, selbstverantwortlichen, gestaltungswilligen und -fähigen Bevölkerung und ent-

spricht der Tendenz zu bewusster, autonomer Lebensgestaltung'' (Breitschmid 2003, zit. 

nach Widmer Blum 2010: 8).  

Im nächsten Kapitel wird die Selbstbestimmung aus sozialarbeiterischer Perspektive 

erläutert und zusammengefasst.  

 

2.4 Sozialarbeiterische Perspektive 

Die Soziale Arbeit wird als wissenschaftliche Fachdisziplin angesehen, die sich unter 

anderem mit Risiken der sozialen Existenz des Einzelnen auseinandersetzt. Sie tritt als 



 

12 
 

Profession für die Sicherstellung der sozialen Existenz des Einzelnen ein und wird vor 

allem dann aktiv, wenn soziale Hilfssysteme daran scheitern. Eigenständigkeit, Zugehö-

rigkeit und Grundsicherheit der Individuen sind grundlegende Werte des professionellen 

sozialen Handelns. Diese decken sich mit den Leitzielen der Profession. Die oberste 

Zielsetzung der Profession ist es, den Klientinnen und Klienten Teilhabe zu ermögli-

chen, die materielle Versorgung sicherzustellen und ihnen die Grundlage dafür zu schaf-

fen, ihr Leben zu gestalten. Das professionelle soziale Handeln hat nicht nur einen di-

rekten Einfluss auf Einzelpersonen, sondern beeinflusst die gesellschaftliche Werteori-

entierung hinsichtlich Inklusion, Partizipation, Selbstständigkeit und Lebensstandard. 

Die Wahrung der Autonomie stellt dabei eine fundamentale Verpflichtung des professi-

onellen sozialberuflichen Handelns dar. Die Soziale Arbeit ist dazu verpflichtet, die 

Entscheidungs- und Handlungsfähigkeiten der Klientinnen und Klienten zu erkennen, 

zu akzeptieren und zu unterstützen (vgl. Kaminsky, Dezember 2015: 4). Bei der Entste-

hung einer professionsethisch anerkannten Berufshaltung kann der Berufskodex als 

handlungsleitende Orientierungshilfe genutzt werden (vgl. AvenirSocial 2010: 5). Darin 

ist festgehalten, an welchen ethischen Richtlinien sich die Sozialarbeitenden in ihrem 

beruflichen Handeln orientieren sollen. Der Berufskodex folgt den internationalen ethi-

schen Prinzipien des IFSW/IASSW, welche auf den internationalen Übereinkommen 

der UNO und des Europarates basieren (vgl. ebd.: 6). Der Berufskodex festigt die 

Berufsidentität und das Verständnis der Professionellen, ihre Netzwerke und Organisa-

tionen, in denen sie agieren. Im Berufskodex sind die Förderung und Wahrung der 

Selbstbestimmung ebenfalls als fundamentaler Grundsatz festgehalten (vgl. ebd.: 10).  

Dieser wird im Berufskodex folgendermassen aufgeführt: „Das Anrecht der Menschen, 

im Hinblick auf ihr Wohlbefinden, ihre eigene Wahl und Entscheidung zu treffen, ge-

niesst höchste Achtung, vorausgesetzt, dies gefährdet weder sie selbst noch die Rechte 

und legitimen Interessen Anderer.“ (ebd.: 10) Respekt vor der Selbstverantwortung der 

Menschen, vor der Entscheidungsfreiheit und das Vertrauen in die Fähigkeit der Selbst-

bestimmung sind handlungsleitend für die Profession Soziale Arbeit (vgl. 

Maus/Nodes/Röh 2008: 102). 

Im Zusammenhang mit der Förderung der Selbstbestimmung werden von der Autorin 

folgende Leitideen als bedeutend für das Menschenbild der Sozialen Arbeit gesehen 

(vgl. AvenirSocial 2010: 7):  
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• Alle Menschen haben Anrecht auf die Befriedigung existenzieller Bedürfnisse sowie 

auf Integrität und Integration in ein soziales Umfeld. Gleichzeitig sind Menschen 

verpflichtet, andere bei der Verwirklichung dieses Anrechts zu unterstützen. 

• Voraussetzungen für das erfüllte Menschsein sind die gegenseitige respektierende 

Anerkennung des oder der Anderen, die ausgleichend gerechte Kooperation der 

Menschen untereinander und gerechte Sozialstrukturen. 

Klar hervorzuheben ist, dass der Mensch zum einen das Anrecht hat, seine existenziel-

len Bedürfnisse zu befriedigen, und zum anderen die Pflicht, Andere bei der Bedürfnis-

befriedigung zu unterstützen. Ebenfalls sind das gegenseitige Anerkennen und Akzep-

tieren Voraussetzungen zum Menschsein und massgebend für gerechte Strukturen in der 

Gesellschaft.  

In der Praxis der Sozialen Arbeit hat die Selbstbestimmung eine relevante Bedeutung. 

Das Selbst einer Person wird nach dem Menschenbild der Sozialen Arbeit als Verwirk-

lichung des Mensch-Seins als Mensch-in-Gesellschaft gesehen. Als selbstbestimmt wird 

etwas gesehen, wenn es den eigenen Bedürfnissen seines Selbst folgt. Die Selbstbe-

stimmung kann auch selbstverletzend wirken. Zu beachten gilt es, dass die Bestimmun-

gen einer Person dem eigenen Selbst gegenüber gerecht und angemessen wie auch 

schädlich und ungerecht sein können (vgl. Schmocker 2011: 55). 

Auch aus systemtheoretischer Perspektive wird dem Bedürfnis nach Selbstbestimmung 

eine zentrale Bedeutung beigemessen. Es wird als ein individuell funktionales und se-

kundäres Bedürfnis gesehen, welches auf universellen menschlichen Bedürfnissen ba-

siert. Für dessen Befriedigung muss der Mensch im Austausch mit der Umwelt stehen. 

Bei Nichtbefriedigung des Bedürfnisses kommt es beim Menschen zu einem Unwohlbe-

finden und dementsprechend einer Verschlechterung der Lebensqualität (vgl. 

Schmocker 2016: 133). Bedürfnisse werden als Zustände und Prozesse des Menschen 

(biopsychisches System) gesehen, die als Ungleichgewichte oder Spannungen erlebt 

werden. Diese Bedürfnisse zeigen die biologischen, psychischen und sozialen Soll-

Zustände an. Die Bedürfnisbefriedigung der Adressaten hat für die Soziale Arbeit eine 

zentrale Bedeutung. Diese Ungleichgewichte können sowohl Ursache als auch Lösung 

individueller Probleme sein (vgl. Geiser 2015: 56). 
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Mit der individuellen Selbstbestimmung ist auch die Fähigkeit der Willensbildung ver-

bunden, welche den Klientinnen und Klienten der Sozialen Arbeit die freie Entschei-

dung ermöglicht, auf eine Kooperation einzugehen oder nicht (vgl. Kaminsky, Dezem-

ber 2015: 11). Gemäss Kaminsky (2015: 12) wird den erwachsenen Menschen in unse-

rer Gesellschaft ein angemessenes und konstantes Mass an Entscheidungs- und Selbst-

bestimmungsfähigkeit zugeschrieben. Dennoch ist zu beachten, dass die obig beschrie-

bene Fähigkeit nicht immer mit der gleichbleibenden Intensität ausgeübt werden kann 

und somit eine anstehende Entscheidung aufgeschoben wird. Mit diesem Wissen kön-

nen sich die Professionellen der Sozialen Arbeit bewusst werden, dass die Fähigkeit zur 

Willensbildung je nach Person und Situation unterschiedlich ausgeprägt ist und ein 

Mangel dieser Fähigkeit eine Fürsorgepflicht mit sich zieht (vgl. ebd.: 12). Im Kontext 

der forensischen Psychiatrie sind es vor allem die herrschenden strukturellen Bedingun-

gen, welche die Entscheidungs- und Selbstbestimmungsfähigkeit der Klientschaft ein-

schränken. Im folgenden Kapitel wird diese Thematik näher beleuchtet.  

 

2.5 Selbstbestimmung in der forensischen Psychiatrie 

Der Begriff Zwang hat in unserer freiheitlich bestimmten Gesellschaft eine aufschre-

ckende Wirkung. Er beschreibt zunächst eine Abwesenheit von Freiheit in der Willens-

bildung und -durchsetzung. Durch die eingeschränkte Freiwilligkeit wird den Betroffe-

nen die Möglichkeit und die Fähigkeit, nach dem eigenen Willen zu handeln, begrenzt. 

Die unterschiedlichen Ursachen von Zwang verlangen ein kritisches Auseinandersetzen 

mit dem Begriff. Nach der normativ-ethischen Forderung gilt es, auf Zwang zu verzich-

ten und diesen aufzulösen, um somit Freiwilligkeit wiederherzustellen. Dies ermöglicht 

den Betroffenen die Fähigkeit und die Chance zur Selbstbestimmung. Solche Forderun-

gen haben eine allgemeine Gültigkeit und sind für die Soziale Arbeit und deren sozial-

berufliches Handeln entscheidend (vgl. Kaminsky, Dezember 2015: 5). 

Im Handlungsfeld der forensischen Psychiatrie stellen die Achtung und Wahrung der 

Selbstbestimmung für die Professionellen der Sozialen Arbeit ein grosses Spannungs-

feld dar (vgl. Wilkes 2016: 12). Das Spannungsfeld zeigt sich zwischen den angeordne-

ten Hilfsformen durch Dritte und den individuellen subjektiven Interessen, Wünschen 

und Erwartungen der Klientinnen und Klienten (vgl. AvenirSocial 2010: 8). Eine weite-

re Schwierigkeit, die sich in Zwangskontexten zeigt, besteht darin, dass ein Grossteil 
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der Kontaktaufnahmen zwischen dem Klientensystem und den Sozialarbeitenden fremd-

initiiert sind und zudem spezifische, strukturelle sowie institutionelle Rahmenbedingun-

gen beinhalten (vgl. Zobrist 2018: 176–177). Dabei kann die Freiwilligkeit der Klien-

tinnen und Klienten durch die freiheitseinschränkende Behandlung nur begrenzt berück-

sichtigt werden. Das Thema Freiwilligkeit spielt im Zwangskontext eine massgebende 

Rolle. Aus ethischer Perspektive wäre ein Fortschritt dann gegeben, wenn der Klient 

oder die Klientin im Stande ist, festgelegte Grundsätze des Handelns zu akzeptieren und 

danach zu agieren. Die Freiwilligkeit gilt dabei als Voraussetzung (vgl. Steger/Rubeis 

2018: 5). Laut Bräuning (2008: 506) kommt die Soziale Arbeit „in ihrem Engagement 

für die Interessen der Klienten […] bekanntlicherweise nicht ohne Zwang aus''. Zwang 

lässt sich in der Sozialen Arbeit mit ihren Leitzielen von Hilfe zur Selbsthilfe und ihrer 

unterstützenden und bestärkenden Rolle nicht vereinbaren. Dennoch gelten Zwangskon-

texte trotz allem als ein Bestandteil des professionellen sozialen Handelns (vgl. Kamin-

sky, Dezember 2015: 5).  

Da im Kontext der forensischen Psychiatrie die Freiwilligkeit ein schwieriges Konzept 

darstellt, wird der Fokus vermehrt auf die Motivation gerichtet. Die Behandlungs- und 

die Veränderungsmotivation gelten als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Rein-

tegration und Resozialisierung (vgl. Steger/Rubeis 2018: 5). Durch eine ressourcenori-

entierte Behandlung kann die Fähigkeit der Klientinnen und Klienten gestärkt werden, 

Normen und Werte eigenständig zu erkennen, sich diese bewusst zu werden und nach 

ihnen zu handeln. Ziel der Behandlung ist es, die Klientinnen und Klienten zu befähi-

gen, selbstbestimmt nach den ethischen Grundsätzen zu handeln (vgl. ebd.: 10). 

 

Aus den vorherigen Ausführungen lässt sich schliessen, dass die Selbstbestimmung für 

die Sozialarbeitenden in der forensischen Psychiatrie einen wichtigen Qualitätsaspekt 

darstellt und massgebend ist, für eine kooperative und stabile Arbeitsbeziehung (vgl. 

Zobrist 2018: 176–177). 

 

2.6 Schlussfolgerungen 

Es ist festzustellen, dass die Selbstbestimmung aus verschiedenen Perspektiven unter-

schiedlich interpretiert werden kann. In allen vorgestellten Disziplinen ist die Selbstbe-

stimmung ein Bestandteil des Fachwortschatzes. Aus Sicht der Sozialen Arbeit kann 
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Selbstbestimmung mit Entscheidungsprozessen gleichgestellt werden, welche von einer 

Person ausgehen, von dieser kontrolliert werden und das eigene Selbst der Person be-

treffen (vgl. Schmocker 2011: 55). Die Selbstbestimmung ist ein Bestandteil der Men-

schenrechte und massgebend dafür, sich als Mensch in der Gesellschaft zu verwirkli-

chen. Die Selbstbestimmung ermöglicht den Menschen, über ihr Leben selbst zu be-

stimmen und eine Wirkung auf das eigene Denken, Wollen und Erleben zu nehmen. 

Trotz allem weist die Selbstbestimmung eine Grenze auf. Nach dem Berufskodex der 

Sozialen Arbeit wird die Grenze dann gezogen, sobald die Rechte und Bedürfnisse von 

Mitmenschen beeinträchtigt werden und die getroffenen Beschlüsse sich selber gegen-

über nicht menschengerecht sind. Auf rechtlicher Ebene wird in solchen Fällen das Er-

wachsenenschutzrecht aktiv. Wenn eine Person unter einem Schwächezustand leidet 

und selbst keine Unterstützung arrangieren kann, dann entsteht laut dem Erwachsenen-

schutzrecht eine Schutzbedürftigkeit. Solche Fälle werden geprüft und es werden da-

nach die notwendigen Massnahmen eingeleitet. Diese Massnahmen bieten zum einen 

Schutz für die Betroffenen und zum anderen können sie die Grundrechte (z.B. Selbstbe-

stimmung) der Personen einschränken.  

Selbstbestimmtes Handeln setzt in allen zuvor beschriebenen Perspektiven bestimmte 

Fähigkeiten voraus. Eine Auffassung in der philosophischen Perspektive ist, dass der 

Mensch für die Übernahme der Verantwortung seines Handelns individuelle Einsicht 

und Erkenntnis benötigt. Dabei ist die Selbstbestimmung an die Leistungen der Ver-

nunft gebunden, was es ermöglicht, unabhängig von der eigenen Sinneswahrnehmung 

zu handeln (vgl. Hähner et al. 2013: 82). Auch aus rechtlicher Perspektive braucht es, 

um eine Situation zu beurteilen und daraus eine Handlung abzuleiten, ein gewisses 

Mass an Selbstverantwortung. Dazu gehören ebenso körperliche und intellektuelle Fä-

higkeiten, die es Personen ermöglichen, eigene Interessen wahrzunehmen und selbstbe-

stimmt zu handeln. Bei der rechtlichen Perspektive wird der Fokus darauf gerichtet, 

dass die Rechtsnormen von den Personen verstanden und angewendet werden können 

(vgl. Widmer Blum 2010: 15–16). Aus der sozialen Perspektive ist die Selbstbestim-

mung ebenso an die Fähigkeit der Willensbildung gebunden. Hierbei wird ersichtlich, 

dass sich die Soziale Arbeit als Profession an die Begriffsdefinitionen der anderen Dis-

ziplinen anschliesst. Dennoch legt sie die übernommenen Inhalte auf das eigene Berufs-

feld aus und schafft somit ein Verständnis des Begriffes, welche Auswirkungen auf die 
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Handlungsweisen der professionellen Sozialarbeitenden hat. Im Zusammenhang mit der 

Selbstbestimmung ermöglicht der Wille der Klientschaft die Wahl, ob sie auf eine Zu-

sammenarbeit mit den Sozialarbeitenden eingehen möchte oder nicht (vgl. Kaminsky, 

Dezember 2015: 11). Die beschriebene freie Willensbildung ist in der forensischen Psy-

chiatrie eingeschränkt. Durch die limitierte Freiwilligkeit wird der Klientschaft die Fä-

higkeit, nach dem eigenen Willen zu handeln, begrenzt. Auch sind die Kontaktaufnah-

men zwischen den Sozialarbeitenden sowie Klientinnen und Klienten in Zwangskontex-

ten fremdinitiiert. Die Kooperation ist geprägt durch strukturelle und institutionelle 

Rahmenbedingungen, was den Handlungsspielraum der involvierten Personen ein-

schränkt.  

 

Im nächsten Kapitel soll den Leserinnen und Lesern ein Bild über die forensische Psy-

chiatrie vermittelt werden. Näher beleuchtet werden der Auftrag und die Rolle der Sozi-

alen Arbeit in diesem Kontext.  

3. Die forensische Psychiatrie als Handlungsfeld der Sozialen Arbeit 

Bevor auf die Soziale Arbeit in der forensischen Psychiatrie eingegangen wird, soll zu-

nächst die forensische Psychiatrie allgemein erläutert werden. Danach wird kurz erklärt, 

welche Voraussetzungen für die Einweisung in eine forensische Psychiatrie gelten und 

welche Behandlungsziele grundsätzlich verfolgt werden. Anschliessend wird eine Ver-

bindung zur Sozialen Arbeit hergestellt und der doppelte Auftrag von Hilfe und Kon-

trolle näher erläutert. Zum Schluss wird die Zusammenarbeit mit den einzelnen Berufs-

gruppen, mit denen die Soziale Arbeit in der forensischen Psychiatrie kooperiert, be-

schrieben.  

 

3.1 Die forensische Psychiatrie 

Das Adjektiv „forensisch“ wird abgeleitet von dem lateinischen Wort „forum“, was 

übersetzt der Markt bedeutet. Mit dem Begriff wird auf die damals übliche Rechtspre-

chung auf öffentlichen Plätzen hingewiesen (vgl. Habermeyer/Lau 2013: 265). Gewisse 

Grundzüge aus der damaligen Zeit bleiben uns bis heute im Praxisfeld der forensischen 

Psychiatrie erhalten. Die Strafverfahren sind heutzutage im Normalfall öffentlich und 
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dadurch kann die Arbeit der Fachpersonen in der forensischen Psychiatrie als öffentlich 

angesehen werden (vgl. Kröber et al. 2007: 1–2).  

Unter der Psychiatrie kann eine Institution verstanden werden, die sich für die Auf-

rechterhaltung oder Wiederherstellung der sozialen Ordnung einsetzt. In der Psychiatrie 

werden generell Abweichungen als Krankheit verstanden. Mit dieser Grundhaltung wird 

im Behandlungsprozess der Fokus nicht auf die Unordnung der Gesellschaft, sondern 

gezielt auf die Unordnung des Selbst gelegt. Mithilfe ärztlicher Interventionen werden 

die Klientinnen und Klienten so weit behandelt, dass sie wieder in einen gesunden und 

angepassten sozialen Zustand zurückfinden (vgl. Hauss 2012: 10).  

In der heutigen Zeit stellt die forensische Psychiatrie ein wichtiges Spezialgebiet der 

Psychiatrie dar. Sie beschäftigt sich mit Menschen, die den sozialen Erwartungen und 

Anforderungen nicht entsprechen. Das sind vor allem straffällige Menschen mit psychi-

schen und/oder suchtspezifischen Störungen (vgl. Kröber et al. 2010: 157). Gemäss 

Kröber (2010: 157) geht es um Menschen, welche nicht in der Lage sind zu arbeiten, 

keine wirksamen Verträge abschliessen können und eine Straftat begangen haben. Das 

Praxisfeld der forensischen Psychiatrie ist facettenreich und zeichnet sich vor allem 

durch die Begutachtung sowie Behandlung der Betroffenen und die theoretische For-

schung aus. In der Begutachtung geht es zunächst um die Abklärung der psychischen 

Befindlichkeit, die Erkrankung und individuelle Persönlichkeit von straffälligen Men-

schen und deren Auswirkungen im Umgang mit anderen Menschen, den sozialen An-

forderungen und Normen. Dabei spielen zivil- und sozialrechtliche Themen wie die 

Arbeitsfähigkeit und die Gefährlichkeitsprognose eine zentrale Bedeutung (vgl. Kröber 

et al. 2007: 1). Bei einer Gefährlichkeitsprognose wird das individuelle Gefahrpotenzial 

der Personen eingeschätzt und beurteilt, welche Entwicklungstendenzen bestehen (vgl. 

Kröber et al. 2007: 253–254). Nach der Begutachtung werden für die straffälligen Men-

schen mit psychischen oder suchtspezifischen Störungen eine geeignete Behandlung 

und Therapie zusammengestellt (vgl. Habermeyer/Lau 2013: 265).  

 

3.2 Die Voraussetzungen für die Einweisung in eine forensische Psychiatrie  

Wie im vorherigen Kapitel erwähnt, werden in der forensischen Psychiatrie straffällige 

Menschen mit psychischen oder suchtspezifischen Störungen behandelt und therapiert. 
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Ein wichtiger Aspekt liegt darin, dass nicht jede Straftat und nicht jede psychische oder 

suchtspezifische Störung zu einer Einweisung in eine forensische Einrichtung führt. 

Laut Artikel 59 f. aus dem Schweizerischen Strafgesetzbuch (StGB) ist eine gerichtlich 

angeordnete Einweisung in die forensische Psychiatrie nur möglich, wenn der Täter/die 

Täterin ein Verbrechen begangen hat, welches mit seiner/ihrer psychischen Störung in 

Zusammenhang steht, die zu einer erheblich beeinträchtigten Einsichts- und Steuerungs-

fähigkeit führt. Zudem wird für eine Einweisung vorausgesetzt, dass erhebliche Strafta-

ten in Zusammenhang mit der Störung auch in Zukunft zu erwarten sind. Der Freiheits-

entzug, der durch die stationäre Massnahme entsteht, beträgt in der Regel maximal fünf 

Jahre. Wenn die Voraussetzungen für eine Entlassung nach fünf Jahren nicht erfüllt sind 

und weiterhin eine Gefahr für ein Delikt in der Zukunft besteht, dann kann das Gericht 

die Massnahme um höchstens fünf Jahre verlängern (vgl. Schweizerisches Strafgesetz-

buch, Dezember 2019: o.S.).  

 

3.3 Die Behandlungsziele 

Die forensisch-psychiatrische Therapie zielt nicht zwingend auf eine Heilung der Grun-

derkrankung ab, sondern möchte durch die Behandlung die psychische Störung, welche 

dem Anlassdelikt zu Grunde liegt, verbessern. Dabei richtet sich der Fokus auf die Wie-

dererlangung der Fähigkeiten, welche es ermöglichen, die gesellschaftlichen Regeln zu 

erkennen und sich ihnen anzupassen. In der Behandlung geht es nicht darum, die Klien-

tinnen und Klienten schuldenorientiert zu bestrafen, sondern um den Schutz der Mit-

menschen. Durch die Behandlung soll die Gefährlichkeit der Klientschaft so weit redu-

ziert werden, dass eine Entlassung auf Bewährung verantwortbar ist (vgl. Hax-

Schoppenhorst/Schmidt-Quernheim 2003: 55 f.). Gemäss Bezzel wird dieses Ziel durch 

die gesellschaftlichen Reintegrationsmassnahmen, die Stabilisierung der Klientschaft 

und die Straftatfreiheit erreicht (Bezzel 2010, zit. nach Dudeck/Steger 2018: 264–268).  

In der forensischen Psychiatrie wird zur Behandlung der Klientinnen und Klienten eine 

Vielzahl therapeutischer Interventionen angeboten. In den Interventionen werden die 

Besserung der Psychopathologie und die Erhöhung der psychosozialen Fähigkeiten an-

gesteuert. Durch rehabilitative Massnahmen wird für die Betroffenen ein soziales Um-

feld geschaffen, welches nach der Entlassung als Ressource dienen sollte. Ein wichtiger 

Punkt in der forensisch-psychiatrischen Behandlung betrifft die Bearbeitung des Delik-



 

20 
 

tes. Aufgrund der unterschiedlichen Krankheitsbilder und persönlichen Ressourcen der 

Betroffenen kann die Deliktbearbeitung nicht nach einem vorgefertigten Schema durch-

geführt werden. Die konkrete Behandlung der Klientinnen und Klienten wird in einem 

Behandlungsplan festgehalten. Bei Aufnahme eines Klienten/einer Klientin wird der 

Behandlungsplan vom interprofessionellen Team gemeinsam erstellt. Dabei wird Wert 

daraufgelegt, diesen Plan stetig zu überprüfen und zu aktualisieren. Ein Behandlungs-

plan beinhaltet die medikamentöse Therapie, die therapeutischen und pädagogischen 

Massnahmen, tagesstrukturierende Massnahmen (Wochenplan) und die Beurteilung des 

Behandlungsverlaufs (vgl. Hax-Schoppenhorst/Schmidt-Quernheim 2003: 65 f.). 

Da Zwangskontexte ethisch und rechtlich begründet werden müssen, ist die Beachtung 

der Rechtsbeziehung zwischen Klientinnen und Klienten und den Sozialarbeitenden 

eine massgebende Aufgabe. Einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen die gesetzli-

chen Vorgaben zu den Interventionen und Prinzipien wie Verhältnismässigkeit. Inter-

ventionen in Zwangskontexten sind gerechtfertigt, wenn Fachpersonen aus der Sozialen 

Arbeit indizieren, dass Interventionen wirksam sind und sie den Adressaten und Adres-

satinnen keinen Schaden zufügen (vgl. Zobrist 2018: 178). 

 

3.4 Auftrag/Funktion der Sozialen Arbeit 

Laut Urban kann der Zwangskontext als eine Art Zwangsehe für die beteiligten Perso-

nen angesehen werden (Urban 2004, zit. nach Klug/Zobrist 2013: 22). Zum einen bieten 

die Professionellen der Sozialen Arbeit den Klientinnen und Klienten Hilfe an und zum 

anderen führen sie eine Kontrollaufgabe als gesellschaftlichen Auftrag aus, bei dem 

vorgegebene Ziele (z.B. Straffreiheit) erreicht werden müssen. Das Zusammenfügen 

von zwei Aufträgen wird als doppeltes Mandat bezeichnet. Eine kooperative und parti-

zipative Zusammenarbeit mit Klientinnen und Klienten stellt in der Praxis der forensi-

schen Psychiatrie eine Herausforderung dar. Jedoch ist dies eine Voraussetzung für eine 

gelingende Veränderung. In der Sozialen Arbeit erfolgt ein Grossteil der Kontaktauf-

nahmen durch die Initiative von Fremden (Angehörige, Arbeitgeber, Hausarzt etc.). Die 

Kontakte in Zwangskontexten sind ebenfalls fremdinitiiert und beinhalten spezifische 

strukturelle und institutionelle Rahmenbedingungen. Die Zusammenarbeit wird dabei 

von gesetzlichen Anforderungen und Sanktionierungen beeinflusst und der Handlungs-

spielraum ist für die Klientschaft sowie die Sozialarbeitenden dementsprechend einge-
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schränkt. In der professionellen Beziehung kommt das asymmetrische Machtverhältnis 

(Auftraggebende, Klientensystem und Fachpersonen) deutlich zum Vorschein (vgl. 

Zobrist 2018: 177). 

Die Soziale Arbeit hat in der forensischen Psychiatrie eine Vielzahl von Tätigkeitsfel-

dern. Dementsprechend wird ihr eine breite Zuständigkeit beigemessen (vgl. ebd.). 

Hauptaufgabe der Fachkräfte der Sozialen Arbeit ist es, mit den Klientinnen und Klien-

ten an einer Veränderung in ihrem Verhalten zu arbeiten. Dabei spielt das Entfachen der 

Hoffnung auf positive Veränderung seitens der Sozialarbeitenden eine massgebende 

Rolle. Die Klientschaft in der forensischen Psychiatrie fühlt sich aufgrund der gegen-

wärtigen Situation ausgeliefert und geht nicht davon aus, dass sie Einfluss auf ihr Leben 

nehmen kann. Durch Verweigerung und Ablehnung verschaffen sich diese Personen 

einen minimalen Einfluss auf das Geschehen. Bei der Zusammenarbeit ist es wichtig, 

dass die Professionellen die Ablehnung seitens der Klientschaft nicht persönlich neh-

men, sondern dies als Ausdruck des Interessenkonflikts sehen. Die Klientenschaft in der 

forensischen Psychiatrie hat des Öfteren keine Vorstellung davon, was ihr in ihrer Situa-

tion helfen könnte. Dies liegt in manchen Fällen daran, dass sie in der Vergangenheit 

Hilfe erfahren hat, die nicht erfolgreich war. Zum anderen nimmt sie eine pessimistische 

Grundhaltung ein, die ihr vermittelt, keinen Einfluss auf ihr Leben zu haben. Aufgrund 

dessen ist es wichtig, dass Sozialarbeitende den Klientinnen und Klienten aufzeigen, 

wie sie ihr Leben selber steuern können. Die Stärkung der Fähigkeiten macht es mög-

lich, dass die Betroffenen diese selber erkennen und nutzen (vgl. Conen 2012: 13). Die 

Kooperation sollte von Beginn an so gestaltet werden, dass die Klientinnen und Klien-

ten den Unterstützungsprozess mitgestalten können (vgl. ebd.: 15).  

Für die professionelle Unterstützung im Zwangskontext stellt das Aufbauen einer Ver-

trauensbasis zwischen der Klientschaft und den Sozialarbeitenden eine wichtige Bedin-

gung dar. Relevant für die Bildung einer Vertrauensbasis ist, dass die Rahmenbedin-

gungen und Erwartungen klar aufgezeigt sowie Hilfe und Kontrolle ausbalanciert ge-

staltet werden. Die Auftrags- und Rollenklarheit ist ebenfalls eine Voraussetzung für 

eine gelingende Arbeitsbeziehung (vgl. Zobrist 2018: 177).  

Eine Kernkompetenz der Sozialen Arbeit in der forensischen Psychiatrie betrifft die 

Darlegung der multifaktoriellen Ursachen, Umstände und Folgen sozialer und psychi-
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scher Probleme. Sie nimmt dabei direkt Einfluss auf die Wechselwirkung zwischen der 

Klientschaft und deren sozialem Umfeld (vgl. Heuer 2008: 70). Durch ihren Aufenthalt 

in der forensischen Psychiatrie verlieren die Klientinnen und Klienten ihre vorhandenen 

sozialen Rollen. Die Sozialarbeitenden stellen durch die Kontaktaufnahme mit Angehö-

rigen, Freunden sowie Arbeitgebern eine Verbindung zu den bisherigen Lebenswelten 

der Klientinnen und Klienten dar. Dadurch gelten sie als Schnittstelle nach draussen 

(vgl. Hax-Schoppenhorst/Schmidt-Quernheim 2003: 91 f.). 

Die Veränderungsmotivation der Klientinnen und Klienten spielt für die Interventionen 

der Sozialen Arbeit in Zwangskontexten eine wichtige Rolle. Durch die sensible Bera-

tung sollten Interventionen erarbeitet werden, welche eine Veränderung unterstützen. 

Ziel ist es, dass die Klientinnen und Klienten motiviert werden, etwas zu verändern, und 

eine subjektive Sinnhaftigkeit in den hervorgehenden Zielen sehen. Ein weiterer Quali-

tätsaspekt in der Tätigkeit der professionellen Sozialarbeitenden im Zwangskontext um-

fasst die Förderung und Berücksichtigung der Selbstbestimmung des Klientensystems. 

Dabei wird Wert daraufgelegt, dass Entscheidungen, welche von einer Person ausgehen, 

auch von dieser Person kontrolliert werden. Ziel ist es, dass die Klientschaft im Rahmen 

der Möglichkeit, nach ihrem Willen Entscheidungen über das eigene Leben trifft (vgl. 

Schmocker 2011: 55). 

 

3.5 Hilfe und Kontrolle 

Der doppelte Auftrag der Sozialen Arbeit und die damit verbundenen ethischen Proble-

me und Rollenkonflikte führen unter Theoretiker/Theoretikerinnen und Praktiker und 

Praktikerinnen immer wieder zu Diskussionen. Die mit dem doppelten Auftrag entste-

henden Herausforderungen zeigen sich auch im Praxisfeld der forensischen Psychiatrie. 

Trotter (2001: 100) beschreibt die Schwierigkeit folgendermassen: „[…] KlientInnen zu 

helfen, die sich diese Hilfe nicht ausgesucht haben, die Widerstand leisten oder sogar 

mit offener Gegnerschaft auf die angebotene Unterstützung reagieren; KlientInnen zu 

helfen und gleichzeitig Informationen zu sammeln, die später gegen sie verwendet wer-

den könnten; bei Gericht gegen KlientInnen aussagen zu müssen und dann eine helfen-

de Beziehung aufzubauen und auf gemeinschaftliche Art und Weise zusammenzuarbei-

ten, aber doch autoritäre Entscheidungen über das Leben der Klienten treffen zu müs-

sen“.  
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Für die Professionellen heisst es, verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden. Zum 

einen haben sie das Ziel, eine kooperative Arbeitsbeziehung mit den Klientinnen und 

Klienten aufzubauen, sich ihrer Perspektiven bewusst zu werden und ihre sozialen Prob-

leme zu lindern und zu lösen. Zum anderen haben sie die Aufgabe, den öffentlichen 

Interventions- und Kontrollauftrag zu erfüllen. Um beiden Ansprüchen gerecht zu wer-

den, müssen die Professionellen hier ein Gleichgewicht erzeugen, zwischen den Rechts-

ansprüchen, Bedürfnissen und Interessen der Klientschaft und den sozialen Kontrollin-

teressen (vgl. Böhnisch/Lösch 1973: 368).  

Um das Gleichgewicht herzustellen, ist es wichtig, dass sich die Sozialarbeitenden mit 

der Rolle als machtvolle Vertretung der Zwangsbehörde auseinandersetzen. Durch das 

Akzeptieren der Rolle werden die damit folgenden Vorteile und Grenzen darin erkenn-

bar. Beim Ausüben der Rolle ist es von Bedeutung, jeden Fall individuell zu beurteilen 

und somit das Mass an Kontrolle festzulegen. Die Klientschaft hat von Anfang an das 

Recht, zu wissen, wie das Kontrollmandat ausgeführt wird. Ebenso hat sie das Anrecht 

zu erfahren, wie viel die Sozialarbeitenden über sie wissen (z.B. aus den Akten) und 

was genau ihr Auftrag ist. Durch die Transparenz und Aufrichtigkeit der Sozialarbeiten-

den wird eine grundlegende Vertrauensbasis geschaffen. Dadurch erhalten die Klientin-

nen und Klienten genaue Anhaltspunkte, die ihnen Orientierung geben und klar aufzei-

gen, wo die Grenzen und Möglichkeiten liegen (vgl. Stotz 2012: 15).  

 

3.6 Interprofessionelle Kooperation 

Unter der interprofessionellen Kooperation ist ein gestaltender sozialer Prozess zu ver-

stehen, bei dem unterschiedliche Professionen an der Lösung komplexer Probleme zu-

sammenarbeiten. Die Problematik kann von den einzelnen Professionen allein nicht 

gelöst werden (vgl. Sommerfeld/Rüegger 2012: 11). Bei einer interprofessionellen Ko-

operation werden die Leistungen der einzelnen Professionen miteinander verbunden und 

zueinander in Bezug gesetzt. In der forensischen Psychiatrie ist eine Vielzahl von Pro-

fessionen tätig. Dazu gehören medizinisch-psychiatrische und pflegende Fachkräfte, 

Sozialarbeitende sowie Fachkräfte aus der Psycho-, Ergo-, Physio- und Arbeitstherapie. 

Bei der Behandlung von straffälligen Personen mit einer psychischen und/oder sucht-

spezifischen Störung sind der Austausch zwischen den Professionen, die Intensität der 

interprofessionellen Kooperation wie auch das Mass an Verbindlichkeit massgebend für 
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eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Die verschiedenen Perspektiven der Berufsgruppen 

ermöglichen es, ein umfassendes Bild vom Fall zu erhalten (vgl. Hax-

Schoppenhorst/Schmidt-Quernheim 2003: 55 f.). 

Um die bestmögliche interprofessionelle Kooperation zu gewährleisten, wurden in der 

forensischen Psychiatrie verschiedene Gefässe erzeugt, in denen sich das interprofessio-

nelle Behandlungsteam austauschen und das weitere Vorgehen besprechen und festle-

gen kann. In den Gefässen (z.B. tägliche Rapporte, wöchentliche Behandlungsplansit-

zungen, Therapeutensitzungen und Visiten) hat die Soziale Arbeit die Aufgabe, die so-

ziale Dimension einer psychischen Störung auszuarbeiten und dies in der interprofessi-

onellen Kooperation vorzustellen (vgl. Sommerfeld/Rüegger 2012: 11). Ebenfalls hat 

die Soziale Arbeit die Aufgabe, die Klientschaft und ihr soziales Umfeld mit den ver-

schiedenen Perspektiven aus den therapeutischen Massnahmen zu verbinden (vgl. Hax-

Schoppenhorst/Schmidt-Quernheim 2003: 92). Anzumerken ist ebenfalls, dass die sozi-

alarbeiterische Tätigkeit in der forensischen Psychiatrie in ein hierarchisches Gefüge 

eingeordnet ist, welches vorwiegend vom Fachgebiet Medizin beherrscht wird. Dies hat 

zur Folge, dass Behandlungsangebote durch die ärztliche Leitung bestimmt werden. Die 

Tätigkeit der Sozialen Arbeit ist in der forensischen Psychiatrie nicht institutionell gere-

gelt. Aufgrund dessen ist der Handlungsspielraum der Sozialarbeitenden von der Hal-

tung der Mitglieder des Behandlungsteams abhängig (vgl. Gorynia 2005: 10 f.). 

 

3.7 Schlussfolgerungen 

Diskussionen in der Politik und in den Medien zeigen auf, dass in Zwangskontexten den 

ethischen Ausmassen eine höhere Bedeutung beigemessen werden. Aus diesem Grund 

ist es für Sozialarbeitende wichtig, innerhalb von Zwangskontexten zu den Klientinnen 

und Klienten eine stabile Arbeitsbeziehung aufzubauen, deren Selbstbestimmung zu 

fördern und gemeinsam mit ihnen an ihrer Veränderungsmotivation zu arbeiten (vgl. 

Zobrist 2018: 178). Eine Möglichkeit, die kooperative und stabile Arbeitsbeziehung 

auszugestalten, besteht darin, die Beteiligung der Klientinnen und Klienten am Bera-

tungsprozess zu fördern und die Anteilnahme an der Problembearbeitung zu stärken. 

Trotz der herrschenden Macht-Asymmetrie und eingeschränkten Handlungsspielräume 

sollte die Partizipation als wichtiger Wirkungsfaktor beachtet werden. Eine Verände-

rung der Situation des Klienten/der Klientin selbst ist ohne seine/ihre Beteiligung im 



 

25 
 

Unterstützungsprozess, als gemeinsames zielorientiertes Handeln, nicht denkbar (vgl. 

Hochuli Freund/Stotz 2017: 85).  

Ebenfalls ist in der Praxis der forensischen Psychiatrie eine interprofessionelle Koopera-

tion zwischen den Fachpersonen unabdingbar. Diese ermöglicht es, den Fall aus unter-

schiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und dadurch Interventionen zu erschliessen.  

4. Empowerment und motivierende Gesprächsführung in der Sozialen 

Arbeit im Kontext der forensischen Psychiatrie 

Wie bereits im Kapitel 3.3 erläutert, wird die Soziale Arbeit im Handlungsfeld der fo-

rensischen Psychiatrie mit dem Spannungsfeld zwischen Autonomie und Zwang kon-

frontiert. Im folgenden Kapitel werden exemplarisch ein Handlungskonzept („Em-

powerment“) und ein Ansatz („motivierende Gesprächsführung“) der Sozialen Arbeit 

vorgestellt, mit welchen die Selbstbestimmung der Klientinnen und Klienten gefördert 

und dem besagten Spannungsfeld so weit wie möglich entgegenwirkt werden kann. Die 

Autorin hat sich für das Empowerment-Konzept und die motivierende Gesprächsfüh-

rung entschieden, weil diese eine ressourcenorientierte Grundhaltung vertreten und 

dadurch den Fokus bewusst auf die vorhandenen Fähigkeiten und Potenziale der Men-

schen setzen.  

 

4.1 Empowerment-Konzept: Grundumriss 

Das Empowerment-Konzept wird als professionelle Unterstützung von Selbstbestim-

mung gesehen. Dabei unterstützen die Professionellen der Sozialen Arbeit die Klientin-

nen und Klienten dabei, die eingetretene Situation zu verstehen, diese möglichst selbst-

verantwortlich zu bewältigen und in ihr Möglichkeiten zur Verwirklichung zentraler 

Anliegen und Werte zu finden (vgl. Kruse, 2007-2008: 3–4). 
 

4.1.1 Entstehungskontext und Grundidee 

Der Begriff Empowerment hat seinen historischen Ursprung in der amerikanischen 

Emanzipationsbewegung der Frauen und der Befreiungsbewegung der schwarzen Be-

völkerung (Black power). Aufgrund der ungleichmässigen Machtverhältnisse und der 

Unterdrückung wurden durch Bewegungen die eigenen Rechte eingefordert. Als Gruppe 
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gewannen sie an Stärke und setzten sich dafür ein, nicht länger diskriminiert zu werden 

(vgl. Knuf et al. 2007: 7). 

Wörtlich übersetzt bedeutet Empowerment Selbstbefähigung, Selbstbemächtigung und 

Stärkung von Autonomie. Der Begriff stellt Entwicklungsprozesse von Menschen dar, 

die an Stärke gewinnen und sich dadurch ein besseres Leben ermöglichen. Gemäss Her-

riger (2014: 13) kann das Mehr an Macht und Lebensautonomie unterschiedlich inter-

pretiert und gedeutet werden. Aufgrund dessen kann das Empowerment als Orientierung 

genutzt und mit den eigenen moralischen Haltungen und Überzeugungen kombiniert 

werden. Zum Beispiel kann eine klare Umverteilung von Macht ebenso als das Em-

powerment fördernd angesehen werden, wie die Lebensgestaltung nach traditionellen 

Werten (z.B. Familie, Gemeinschaft, Religion). Die Vielzahl an Interpretationen von 

Empowerment stellt in der Berufspraxis eine Herausforderung dar. Herriger (2014: 13) 

erläutert dies wie folgt: ˶Ein allgemein akzeptierter Begriff von Empowerment, der so-

wohl den wissenschaftlichen Diskurs als auch die psychosoziale Praxis verbindlich an-

leiten könnte, existiert nicht.‟ Der Empowerment-Begriff erhält zum einen durch die 

unklaren Grenzen, Zuspruch von unterschiedlichen Mitgliedern der Gesellschaft und 

gewinnt somit an Popularität. Zum anderen führt die missverständliche Deutung des 

Begriffs zu Fehldeutungen und falschen Interpretationen (vgl. ebd.: 14). Die Schaffung 

einer Klarheit, welche durch gemeinsame Überzeugungen und Haltungen als Em-

powerment zu verstehen sind, stellt eine Schwierigkeit dar. Aufgrund dessen ist eine 

Konkretisierung des Empowerment-Begriffs in der Theorie wie auch in der Praxis un-

ausweichlich (vgl. ebd.).  

Wie oben bereits beschrieben wird Empowerment als Entwicklungsprozess der Selbst-

ermächtigung gesehen, in dem Menschen bei gesellschaftlicher Benachteiligung und 

Ausschluss beginnen, ihre Fähigkeiten zu erkennen und die vorhandenen Mittel gezielt 

für ein selbstbestimmtes Leben zu nutzen. Ziel des Empowerment-Konzeptes ist es, 

dass die Menschen sich weiterentwickeln und die Fähigkeit erlangen, ihre soziale Le-

benswelt sowie ihr Leben selbst zu gestalten (vgl. ebd.: 20). In der Praxis der Sozialen 

Arbeit kann das Empowerment als Handlungskonzept genutzt werden. Dabei werden 

Entwicklungsprozesse zur Aneignung von Selbstbefähigung gefördert und unterstützt. 

Herriger (2014: 19-20) definiert das Ziel des Empowerments folgendermassen: „Das 

Arbeitsziel einer von diesem Empowerment-Verständnis angeleiteten psychosozialen 
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Praxis ist es somit, dort, wo Ressourcen ausgeschöpft sind und die Dynamik autonomer 

Selbstorganisation sich nicht in eigener Kraft in Bewegung setzt, ein Arrangement von 

Unterstützung bereitzustellen, das es den Adressaten sozialer Dienstleistung möglich 

macht, sich ihrer ungenutzten, lebensgeschichtlich verschütteten Kompetenzen und Le-

bensstärken zu erinnern, sie zu festigen und zu erweitern.‟ Kurz gefasst bedeutet dies, 

für die professionellen Sozialarbeitenden den Menschen Ressourcen für eine selbstbe-

stimmte Lebensführung bereitzustellen und ihnen Raum zur Auseinandersetzung mit 

den eigenen Stärken und Fähigkeiten anzubieten (vgl. ebd.).  

Empowerment-Prozesse können auf vier Ebenen miteinander verknüpft und durchge-

führt werden (vgl. Herriger 2014: 86):  

1. Die individuelle Ebene: Auf dieser Ebene wird der biographische Weg von Men-

schen untersucht, die im Zustand einer Machtlosigkeit beginnen, ihre Lebensfüh-

rung zu ändern.  

2. Die Gruppenebene: Hierbei werden Gemeinschaften wie z.B. ehrenamtlich tätige 

Personen in den Blick genommen, die durch Selbsthilfegruppen neue Ressourcen 

und Fähigkeiten mobilisieren und Einfluss auf die Umwelt bewirken.  

3. Die institutionelle Ebene: Auf dieser Ebene wird Empowerment umgesetzt, in dem 

der Zugang zu Dienstleistungen und Verwaltungen für an Teilhabe interessierte 

Menschen niederschwellig gehalten wird.  

4. Die Gemeindeebene: Das Empowerment zielt auf dieser Ebene auf die Erschlies-

sung kollektiver Ressourcen von Bewohnern und Bewohnerinnen eines Stadtteils. 

Hierbei liegt der Fokus auf der Sozialraumarbeit. Dabei werden Menschen vor Ort 

motiviert, sich für ihre Wünsche und Bedürfnisse einzusetzen, neue eigene Fähig-

keiten kennen zu lernen und ihre eigene Lebensführung individuell zu beeinflussen.  

In der Praxis der forensischen Psychiatrie nutzen die Sozialarbeitenden das Empower-

ment vor allem auf der individuellen Ebene.  

4.1.2 Empowerment in der Psychiatrie 

Das Empowerment-Konzept findet in der Psychiatrie einen zunehmenden Zuspruch. 

Vermehrt wird es in psychiatrischen Programmen als Zielsetzung angesteuert, um die 

Selbstbestimmung der Klientinnen und Klienten zu stärken (vgl. Knuf et al. 2007: 7). 
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Wie bereits im vorherigen Kapitel erläutert, stellt die Vielzahl an Interpretationen des 

Empowerment-Begriffs eine Herausforderung dar.  

Gemäss Chamberlin (2007: 10) zeigt sich diese Problematik in der Praxis dadurch, dass 

es schwierig ist, die Programme, welche auf dem Empowerment-Konzept basieren, 

grundlegend zu unterscheiden. Im Praxisfeld der Psychiatrie wird der Begriff Em-

powerment für das Wiedererlangen der Einflussmöglichkeiten der Klientinnen und Kli-

enten auf ihr eigenes Leben genutzt. Die Eigenmacht der Betroffenen kann sich z.B. 

durch die Bewältigung der psychischen Erkrankung oder eine zunehmende Partizipation 

in der Behandlung zeigen.  

Seit ungefähr zehn Jahren wird im deutschsprachigen Raum eine wachsende Selbsthil-

febewegung erkennbar. Die Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeorganisationen haben 

einen grundlegenden Einfluss auf die Praxis der Psychiatrie. Sie setzen sich für eine 

subjektorientierte Psychiatrie ein, fordern die Gleichberechtigung zwischen den Klien-

tinnen und Klienten und professionellen Fachpersonen und machen sich für den Abbau 

von Zwang, Gewalt und Bevormundung in der psychiatrischen Behandlung stark. Die 

Selbsthilfebewegung hat auch Einfluss auf die individuelle Ebene der psychiatrieerfah-

renen Menschen. Sie nutzen ihre gewonnene Stärke und teilen ihre Erfahrungen sowie 

ihr Wissen als aktive Behandlungspartner und -partnerinnen in Selbsthilfegruppen (vgl. 

Knuf et al. 2007: 7). 

 

Bezugnehmend auf die Hauptfragestellung wird im nächsten Unterkapitel erläutert, 

welche Rolle das Empowerment-Konzept in Zwangskontexten spielt und inwiefern sich 

das Handlungskonzept auf der individuellen Ebene umsetzen lässt.  

 

4.1.3 Empowerment im Zwangskontext 

Das Empowerment-Konzept gewinnt zunehmend an Beliebtheit in der sozialarbeiteri-

schen Praxis und Theorie. Ein Grundsatz dieses Konzeptes beinhaltet die Ressour-

cenorientierung und das Vertrauen in die Stärken der Menschen sowie die Anerkennung 

der Selbstbestimmung der Klientinnen und Klienten. Empowerment in der Sozialen 

Arbeit beruht auf der Freiwilligkeit und Fähigkeit der Selbstorganisation der Adressaten 

und Adressatinnen, wobei sie von den Sozialarbeitenden professionell unterstützt wer-
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den (vgl. Miller/Pankofer 2000: 167). In anspruchsvollen Feldern der psychosozialen 

Praxis lässt sich das Empowerment-Konzept nur schwer umsetzen (vgl. Stark 1993: 44). 

Darunter fällt auch das Praxisfeld der forensischen Psychiatrie. Es kommt immer wieder 

die Frage auf, ob und inwieweit das Empowerment mit Menschen möglich ist, die nicht 

eine bestimmte Motivation aufbringen (Wille zur Veränderung) oder spezielle Qualifi-

kationen (Sprach-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit) besitzen oder diese nicht ent-

wickeln wollen (vgl. Galuske 1998: 233 f.). Eine Herausforderung ist auch die erlernte 

Hilflosigkeit der Klientinnen und Klienten, welche einen Hilfeanspruch an die Professi-

onellen der Sozialen Arbeit stellen, den sie nicht verändern können und wollen (vgl. 

Miller/Pankofer 2000: 168). 

Nebst den individuellen Fähigkeiten der Klientinnen und Klienten stellen die strukturel-

len Bedingungen eine weitere Schwierigkeit der Umsetzung des Empowerment-

Konzeptes in der forensischen Psychiatrie dar. Diese verhindern Empowerment-

Prozesse, bei denen eine hohe Selbstbestimmung der Menschen initiiert wird. Gemäss 

Imhoff stellt sich hierbei die Frage, ob Empowerment auch in psychosozialen Kontex-

ten umsetzbar ist, in denen hohe Fremdbestimmtheit herrscht und Empowerment mit 

dem gesellschaftlichen Kontrollauftrag der Sozialen Arbeit aufeinanderprallt (Imhoff 

1998, zit. nach Miller/Pankofer 2000: 168–169). Dies betrifft vor allem Praxisfelder, in 

denen es Zwangsklientschaft gibt (z.B. Bewährungshilfe oder forensische Psychiatrie). 

Die Kontaktaufnahme zwischen den Sozialarbeitenden und den Klientinnen und Klien-

ten entsteht nicht auf freiwilliger Basis. Dies stellt einen Grundwiderspruch zum Em-

powerment-Konzept dar (vgl. Miller/Pankofer 2000: 169).  

Zwangskontexte obliegen einer ethischen und rechtlichen Begründung. Dementspre-

chend spielt die Rechtsbeziehung zwischen dem Klienten, der Klientin und den Profes-

sionellen eine massgebende Rolle. Ebenso unterliegen jegliche Interventionen und Prin-

zipien gesetzlichen Vorgaben wie z.B. der Verhältnismässigkeit (vgl. Zobrist 2018: 

178). Diese gesetzlichen Vorgaben und die Zwangsmassnahmen erschweren das Bemü-

hen um Empowerment-Strategien. In der Psychiatrie wird die Hilfe wider Willen als 

Widerspruch zur Selbstbestimmung der Klientinnen und Klienten angesehen. Durch 

Massnahmen, wie z.B. eine unerwünschte gesetzliche Betreuung, werden zum einen 

Grundrechte aufgehoben und zum anderen die Würde der Betroffenen verletzt. (vgl. 

Knuf et al. 2007: 148). Gemäss Seibert (vgl. ebd.) könnte dies ein gespanntes Verhältnis 
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zu den professionellen Fachpersonen begünstigen und zur Ablehnung der stationären 

Behandlung führen.  

Eine weitere Hürde für Empowerment-Prozesse stellen die gesellschaftlichen Erwartun-

gen an die Psychiatrie dar. Als medizinisches Fachgebiet ist das Ziel der Psychiatrie die 

Heilung von Krankheiten. Das interdisziplinäre Fachteam handelt im Auftrag des Klien-

ten/der Klientin, dessen/deren Wohl eine wichtige Bedeutung zugesprochen wird. Im 

Verlauf der Zeit musste die Psychiatrie jedoch zunehmend ordnungsrechtliche Aufga-

ben der Gesellschaft mitübernehmen (vgl. ebd.: 153). Seibert (vgl. ebd.) sieht diesen 

Doppelcharakter der psychiatrischen Arbeit als Ursprung der Zwangsmassnahmen. Der 

gesetzliche Auftrag zeigt sich in Form von Gesetzen und Verordnungen, die in der öf-

fentlichen Meinung und den Medien repräsentiert werden. Mit den Anforderungen der 

Aussenwelt (Behörde, Familie etc.) wird nicht nur die Klientschaft konfrontiert, sondern 

auch die zuständigen Sozialarbeitenden. Erwartungen der Umgebung, welche nicht rea-

litätsangemessen wahrgenommen wurden, führen in den meisten Fällen zu Konflikten 

(vgl. Stiels-Glenn 1997: 23 f.).  

In den letzten 30 Jahren entwickelte sich im Praxisfeld der Sozialen Arbeit, in dem star-

ke Eingriffe in das Leben von Menschen notwendig sind, eine Veränderung. Der Auf-

bruch zielte auf weniger Zwang und mehr Demokratisierung, Offenheit und Orientie-

rung an den Bedürfnissen der Menschen (vgl. Keupp 1998: 76). Freiwilligkeit wurde als 

erstrebenswerte Grundlage für jegliches professionelles Handeln bestimmt. Dies wider-

sprach der sozialen Realität, einer Sozialen Arbeit mit dem doppelten Mandanten und 

der daraus folgenden Kontrollfunktion. Nun stellt sich die Frage, wie die Professionel-

len der Sozialen Arbeit das Empowerment-Konzept in der Praxis der forensischen Psy-

chiatrie nutzen können. Und welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit 

die Klientinnen und Klienten in der forensischen Psychiatrie selbstbestimmt über ihr 

Leben entscheiden können (vgl. Knuf et al. 2007: 8). 

Es wird grundsätzlich zwischen zwei Arten unterschieden, wie Empowerment in der 

Praxis ausgeübt werden kann. Es gibt das Empowerment, das nur die betroffene Person 

selber in die Tat umsetzen kann und keinen Einfluss von aussen zulässt. Dann gibt es 

noch die Unterstützung und Förderung von Empowerment, was als Aufgabengebiet der 

professionellen Fachperson gilt (vgl. ebd.). Im folgenden Abschnitt wird näher auf die 



 

31 
 

zweite Art eingegangen. In der Unterstützung der Empowerment-Prozesse ist sich als 

erster Schritt bewusst zu machen, dass diese Förderung nicht bedeutet, zusätzliche An-

gebote zu machen und weitere professionelle Hilfestellungen anzubieten. Zu Beginn 

sollte überlegt werden, inwiefern das Empowerment der Klientinnen und Klienten in 

der psychiatrischen Behandlung durch professionelle Hilfe beeinflusst werden kann 

(vgl. ebd.: 42). Gemäss Knuf (2007: 42) sollten vor jeder neuen Aktivität jene Steine 

aus dem Weg geräumt werden, welche die Betroffenen in ihrer Selbsthilfe und Selbst-

bestimmung beeinträchtigen. Solche Hindernisse reduzieren die Eigenaktivität der Kli-

entinnen und Klienten, unterstützen Chronifizierungsprozesse und erschweren dadurch 

eine Genesung (vgl. ebd.).  

Die Stärkung der Eigenmacht setzt unterschiedliche Eigenschaften und Kompetenzen 

voraus. Eine der Fähigkeiten ist es, eigene Entscheidungen zu treffen. In der Praxis der 

Psychiatrie wird den Klientinnen und Klienten die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, 

des Öfteren abgesprochen. Das professionelle Behandlungsteam schränkt dadurch die 

Entscheidungsmacht der Klientinnen und Klienten ein und fördert somit ihren Zustand 

der Abhängigkeit. Gemäss Knuf (2007: 23) kann kein Mensch Selbstständigkeit erlan-

gen, wenn ihm keine Gelegenheit gegeben wird, Entscheidungen über sein Leben zu 

treffen. Nebst den Klientinnen und Klienten mehr Entscheidungsmacht zu gewähren, 

sollte ihnen auch der Zugang zu Informationen und Ressourcen zur Verfügung gestellt 

werden. Für Menschen ist es wichtig zu wissen, was um sie herum geschieht. Bedeu-

tend sind Informationen, wenn Unvorhersehbares und Nicht-Verstehbares auftreten. 

Unser Wissen entscheidet, ob sich das nicht verstehbare Ereignis in unsere vorhandenen 

Erfahrungen eingliedern lässt. Dadurch kann eingeschätzt werden, wie wir uns in solch 

einer Situation verhalten sollen und ob wir uns in dieser Situation überhaupt behaupten 

können oder nicht. Dementsprechend stellt das Erhalten von Informationen einen wich-

tigen Bestandteil in einer selbstbefähigenden Behandlung dar (vgl. ebd.: 56). Informati-

onen sollen die Betroffenen in die Lage versetzen, ihre Erkrankung selbst besser einzu-

schätzen, und sie zukünftig bei der Bewältigung der Erkrankung unterstützen (vgl. ebd.: 

62). Entscheidungen können laut Knuf (2007: 23) am besten getroffen werden, wenn 

das Subjekt über die geeigneten Informationen verfügt. Dadurch können die Betroffe-

nen Handlungsoptionen abwägen und die daraus folgenden Konsequenzen besser ein-

schätzen. Durch die Einschränkung des Informationsflusses kommt in der Psychiatrie 
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vermehrt eine paternalistische Haltung zum Vorschein. Zum Schutz der Klientinnen und 

Klienten werden diesen Informationen vorenthalten. Eine Folge daraus könnte sein, 

dass die Betroffenen aufgrund der fehlenden adäquaten Informationen reflexartige und 

unüberlegte Entscheidungen treffen. Dies wiederum bestärkt den Glauben der Fachper-

sonen, dass die Klientschaft unzulänglich ist, richtige Entscheidungen zu treffen (vgl. 

ebd.). Zu wenig wie auch zu viel Informationen führen zu einer Verunsicherung. Bei zu 

vielen Informationen fällt es den Betroffenen schwerer, das Wichtige vom Unwichtigen 

zu unterscheiden. Dadurch können das Verstehen von Zusammenhängen und ein ent-

sprechendes Handeln beeinträchtigt werden. 

Wie bereits erwähnt sind die Professionellen der Sozialen Arbeit durch den doppelten 

Mandanten für die Klientschaft auch Kontrollpersonen. Dies gilt gleichfalls im Kontext 

von Freiwilligkeit. Das Vertrauen zueinander muss sowohl im freiwilligen als auch im 

Zwangskontext zunächst aufgebaut werden (vgl. Stiels-Glenn 1997: 23 f.). Stiels-Glenn 

(1997: 23f.) begründet die Kontrollfunktion folgendermassen: „Erst durch Annahme 

dieser Position nehmen Professionelle die AdressatInnen überhaupt ernst. Nur ein sol-

ches Annehmen von sich und der eigenen Rolle und dadurch des Anderen kann im Sin-

ne einer Lebensweg-Begleitung als Empowerment verstanden werden.“ Somit kann 

unter Empowerment auch das Transparentmachen der eigenen Perspektive verstanden 

werden, welches als Grundlage genutzt werden kann, eine Situation realistisch einzu-

schätzen (vgl. ebd.). Empowerment-Förderung setzt ebenfalls eine Veränderung der 

professionellen Haltung voraus. Nach Knuf bietet die Theorie der Menschenstärken 

nach Weik eine Grundlage für eine das Empowerment unterstützende professionelle 

Haltung (2007: 51). In dieser theoretischen Auffassung wird angenommen, dass jede 

Person eine innere Kraft besitzt, die als Lebenskraft, Lebensenergie oder heilende Kraft 

bezeichnet werden kann. Der Empowerment-Prozess ruft die eigene natürliche Kraft des 

Individuums hervor. Die Theorie der Menschenstärken geht davon aus, dass Menschen 

in ihrem Handeln vor allem dann auf ihre Stärken zurückgreifen, wenn ihre positiven 

Kapazitäten unterstützt werden. Gemäss Weik unterstützt dieses Wissen unsere Grund-

haltung, indem es zum einen die Relevanz der inneren Fähigkeiten der Individuen auf-

zeigt und zum anderen klarstellt, wie fundamental das Gespür für die Ressourcen, Ta-

lente, Erfahrungen und Ansprüche der Betroffenen ist (Weik 1992, zit. nach Herriger 

1997: 74). 
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Aus der an dem Empowerment orientierten professionellen Haltung lassen sich ver-

schiedene Methoden und Instrumente entwickeln sowie unterschiedlich miteinander 

verknüpfen (vgl. Knuf et al. 2007: 51). Im folgenden Kapitel wird auf den Ansatz der 

motivierenden Gesprächsführung eingegangen und erläutert, wie dieser in der Praxis der 

forensischen Psychiatrie genutzt werden kann.   

 

4.2 Motivierende Gesprächsführung 

Motivierende Gesprächsführung wird sowohl als klientenzentrierter wie auch direktiver 

Beratungsansatz gesehen, welcher darauf abzielt, die Motivation zur Verhaltensverände-

rung aufzubauen. Dieser Ansatz vertritt die Auffassung, dass Gespräche so geführt wer-

den müssen, dass durch den Gesprächspartner/die Gesprächspartnerin wenig Wider-

stand aufgebaut wird. Dadurch setzen sich die Betroffenen mit den eigenen problemati-

schen Verhaltensweisen auseinander und entwickeln eine Bereitschaft, sich zu verän-

dern (vgl. Miller/Rollnick 2009: 47). 

 

4.2.1 Motivation 

In Praxisfeldern, wo die Kontaktaufnahmen zur Sozialen Arbeit fremdinitiiert und er-

zwungen werden, stellt die Motivationsarbeit eine wichtige sozialarbeiterische Tätigkeit 

dar (vgl. Klug/Zobrist 2013: 16). In den Standards der Bayerischen Bewährungshilfe 

wird dies folgendermassen festgehalten: „Die Betreuung durch den Bewährungshelfer 

ist in erster Linie als Hilfe zur Selbsthilfe zu verstehen. Sie beinhaltet Motivation und 

Anleitung zu notwendigen Verhaltensänderung. ‟ (Zentrale Koordinationsstelle Bewäh-

rungshilfe 2012: 8) Die Förderung der Motivation ist gemäss Mayer die Kernaufgabe 

der Tätigkeit im Zwangskontext. Wenn die Klientschaft motiviert ist, ihr bisheriges 

Verhalten und die damit einhergehenden Risikopotentiale zu verändern, dann kann es 

zur Senkung ihrer Gefährdung und die ihrer Mitmenschen führen (Mayer 2010, zit. nach 

Klug/Zobrist 2013: 16). 

Der Begriff Motivation wird vom lateinischen Wort movere abgeleitet, was übersetzt 

bewegen bedeutet (vgl. Klug/Zobrist 2013: 19). Laut Rheinberg beinhaltet Motivation 

die aktivierende Ausrichtung des Lebens auf ein positives Ziel (2009: 668). Zu Beginn 

wird ein angestrebtes Ziel verfolgt. Bei dem Setzen und der Verfolgung der Ziele wer-

den psychische Prozesse aktiv, welche die Wünschbarkeit und Realisierbarkeit ein-
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schätzen (vgl. Heckhausen/Heckhausen 2006: 1). Motivation steht zum einen mit der 

Kognition, sprich Bewertung von Zuständen (Gewinn und Verlust), wie auch mit der 

emotionalen Vermittlung in Verbindung. Ein grosser Bereich der Psychologie befasst 

sich intensiv mit dem Zusammenhang von Motivation zu Emotion und Verhalten (vgl. 

Klug/Zobrist 2013: 19). Dabei stellt sich die Frage, welche Grundvoraussetzungen vor-

handen sein müssen, dass ein Mensch seine Kräfte aktiviert und ins aktive Tun kommt 

(vgl. Gage/Berliner 1996: 337). Gemäss Klug (2013: 19) gibt es prinzipiell keine unmo-

tivierten Menschen. Solange der Mensch lebt, hat er einen Antrieb. Wenn von unmoti-

vierten Klientinnen und Klienten die Rede ist, bedeutet dies nicht, dass die betroffene 

Person komplett motivationslos ist. Es ist zu berücksichtigen, dass die Motivationslage 

der Klientschaft nicht immer mit den Erwartungen der professionell Tätigen überein-

stimmt (vgl. Klug/Zobrist 2013: 19). Auch ist zu beachten, dass Menschen aufgrund 

derselben Situation zu unterschiedlichem Verhalten motiviert werden. Daraus lässt sich 

schlussfolgern, dass die individuellen Situationsbeurteilungen entscheidend sind für die 

Entwicklung von Motivation. Unter die Situationsbeurteilung fallen die Einschätzung 

der eigenen Möglichkeiten und die Problemeinsicht. Die Motivationsentstehung kann 

folgendermassen zusammengefasst werden: Menschen bewerten aufgrund ihrer geneti-

schen Voraussetzungen und sozialen Erfahrungen die gleiche Situation unterschiedlich. 

Sie sehen unterschiedliche Ausgänge voraus, dies wiederum führt zu verschiedenen 

emotionalen Reaktionen und Emotionserwartungen, wie z.B. dem Gefühl von Angst 

oder Überforderung. Die Erwartungszuschreibung ist massgebend dafür, ob Motive in 

Ziele und anschliessend in Handlung realisiert werden. Ob die Ziele schlussendlich in 

die Tat umgesetzt werden, hängt zum einen vom Stellenwert der Ziele ab und zum an-

deren von der Selbsteinschätzung der persönlichen Wirksamkeit. Aufgrund lerntheoreti-

scher Vorgänge sind die Motivation und das Handeln eng miteinander verbunden. Die 

Motivation kann daher auch im Verlauf einer Handlung entstehen (vgl. Klug/Zobrist 

2013: 20). 

Die Motivation wird in zwei Arten unterschieden. Es gibt die intrinsische und die 

extrinsische Motivation. Unter der intrinsischen Motivation wird der Wunsch verstan-

den, eine Handlung aufgrund der daraus folgenden Lernerfahrung durchzuführen. Die 

Handlung wird als spannend, lehrreich und interessant wahrgenommen (vgl. Schiefe-

le/Streblow 2005: 40). Intrinsisch motivierte Verhaltensweisen werden als interessenbe-
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stimmte Handlungen definiert. Die Einschätzung einer Handlung als etwas Gutes dient 

bei der intrinsischen Motivation als Antrieb. Dabei werden auch die Kosten und Nutzen 

der Handlung abgewogen (Deci/Ryan 1993: 225–229). Intrinsische Motivation drückt 

das Bedürfnis nach Kompetenz und Selbstbestimmung aus. Selbstbestimmtes Verhalten 

zeigt dementsprechend intrinsisch motivierte Effekte auf (vgl. Mackowiak 1999: 220). 

Schiefele/Streblow (2005: 41) definieren die extrinsische Motivation folgendermassen: 

„Wunsch bzw. Absicht […], eine Handlung durchzuführen, um damit positive Folgen 

herbeizuführen oder negative Folgen zu vermeiden. Diese Folgen haben per se nichts 

mit der Handlung und ihrem Gegenstand zu tun‟ Solange der Mensch die innere Über-

zeugung hat, sich zu verändern, wird er sich an die äusseren Regeln anpassen, um den 

Druck von aussen zu umgehen. Das Handeln, welches external motiviert wurde, wird 

nur so lange aufrechterhalten, wie der Druck von aussen besteht (vgl. Markland et al. 

2005, zit. nach Klug/Zobrist 2013: 22). 

Der Unterschied zwischen der extrinsischen und intrinsischen Motivation liegt bei der 

Zuschreibung von Ursachen, welche die handelnde Person durchführt. Dabei stellt sich 

die Frage, ob die betroffene Person externale oder internale Ursachen für die Probleme 

und Ziele zuschreibt. Veränderungsziele sind dementsprechend stärker entwickelt, wenn 

die Motivation intrinsischer Natur ist. Gemäss Suhling/Cottonaro (2005: 390) hat die 

extrinsische Motivation keine Wirkung auf die Zielbindung. Es ist möglich, dass sich 

extrinsische Motivation in intrinsische verändert. Diese Verwandlung ist vor allem dann 

zu sehen, wenn die Betroffenen eine soziale Umgebung haben, welche sie dabei unter-

stützt, ihre Einstellung zu verändern. Die eben beschriebene Verwandlung wird im 

Zwangskontext als therapeutisches Ziel angesteuert (vgl. Kanfer/Reinecker/Schmelzer 

1996, zit. nach Klug/Zobrist 2013: 22). 

Folgende Aspekte fördern die intrinsische Motivation von Klientinnen und Klienten 

(vgl. Deci/Ryan 1993: 231): 

• wenn die Selbstbestimmung und Autonomie gewährleistet wird 

• wenn der Klient/die Klientin das Gefühl von eigener Kompetenz aufweist und sich 

die Problemlösung zutraut 

• wenn die bestehenden Anforderungen durch vorhandene Ressourcen durch den Kli-

enten/die Klientin bewältigt werden können 
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Fehlende Problemeinsicht und externalisierende Ursachenzuschreibungen führen bei 

den Klientinnen und Klienten in der forensischen Psychiatrie oft zur mangelnden Moti-

vation, etwas bei sich zu verändern. Für Professionelle der Sozialen Arbeit ist das Wis-

sen über die extrinsische und intrinsische Motivation massgebend für die Kooperation 

mit den Klientinnen und Klienten. Als Ziel wird angesteuert, dass die Klientschaft im 

Verlauf des Prozesses weniger auf externale Motivationshilfe oder Zwang angewiesen 

ist, um sich zu verändern. Die Veränderung sollte zunehmend selbstgesteuert erfolgen 

und den Betroffenen in Einklang mit sich und seiner Umwelt bringen (vgl. Klug/Zobrist 

2013: 22).  

4.2.2 Grundidee der motivierenden Gesprächsführung 

Der Ansatz der motivierenden Gesprächsführung (auf Englisch motivational intervie-

wing), der von William R. Miller und Steven Rollnick in den 1980er-Jahren entwickelt 

wurde, hat seinen Ursprung in der Beratung von abhängigkeitserkrankten Menschen 

(vgl. Widulle 2012: 124). Es ist ein klientenzentrierter wie auch direktiver Ansatz, der 

gezielt für die Förderung und den Aufbau der intrinsischen Motivation eingesetzt wird, 

um ein problematisches Verhalten (z.B. Suchtmittelkonsum) zu ändern (vgl. Mil-

ler/Rollnick 2009: 47). Die motivierende Gesprächsführung vertritt die Überzeugung, 

dass Menschen grundsätzlich nicht unmotiviert, sondern ambivalent sind. In solchen 

Fällen liegt die zentrale Motivationsarbeit bei der Verminderung der Ambivalenz der 

Klientinnen und Klienten (vgl. Körkel/Veltrup 2003: 115). Die motivierende Ge-

sprächsführung ist eine Weiterentwicklung der klientzentrierten Beratung und bedient 

sich verschiedener theoretischer Bezüge (vgl. Widulle 2012: 124). Aus dem Fachgebiet 

der Motivationspsychologie wird das Rubikon-Modell angewendet, was verdeutlicht, 

warum Menschen nicht ins aktive Handeln kommen und dadurch keine Veränderung 

anstreben (vgl. Heckhausen/Heckhausen 2006: 7). Ebenfalls wird die Erwartung-mal-

Wert-Theorie aufgegriffen, die klarstellt, dass sich Menschen nach der Bedeutung eines 

Verhaltens und der Gewissheit der Realisierbarkeit orientieren und sich dementspre-

chend motivieren lassen (vgl. ebd.: 125). Auch ist der Bezug zum transtheoretischen 

Modell der Verhaltensänderung nach Keller (1999) gegeben. Das Modell verdeutlicht, 

aus welchem Grund Menschen nicht aktiv werden und ihre Situation ändern und in wel-

chen Phasen sich eine Änderungsbereitschaft entwickelt. Bezug genommen wird auch 
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auf das Konstrukt der Selbstwirksamkeit nach Bandura (1995). In dieser Theorie wird 

an die Selbstwirksamkeit in der eigenen Umgebung angeknüpft (vgl. Widulle 2012: 

125). 

Die motivierende Gesprächsführung verfolgt vier Prinzipien (z.B. Empathie, Entwick-

lung von Diskrepanzen, geschmeidigen Umgang mit Widerstand, Förderung von Ver-

änderungszuversicht), welche über sieben Methoden (z.B. offene Fragen stellen, aktiv 

zuhören, Klientenäusserungen würdigen und zusammenfassen) in beobachtbares Han-

deln umgesetzt wird. Der Ablauf beinhaltet zwei Phasen. In der ersten Phase wird die 

Priorität auf den Aufbau von Änderungsbereitschaft gesetzt. In der zweiten Phase stehen 

die Erarbeitung und Vereinbarung verbindlicher Ziele und der dazugehörende Weg zur 

Veränderung im Vordergrund. Dies mündet schlussendlich in einen präzisen Verände-

rungsplan (vgl. Körkel/Veltrup 2003: 115). 

4.2.3 Motivierende Gesprächsführung in der Sozialen Arbeit 

Die Soziale Arbeit ist in ihrer Tätigkeit des Öfteren mit Klientschaft konfrontiert, die 

unfreiwillig mit ihnen zu tun hat und die dadurch nicht die erforderliche Änderungsmo-

tivation aufbringt. Die Fachkräfte der Sozialen Arbeit setzen dabei viel Arbeit ein, die 

Klientinnen und Klienten zu motivieren, um sie so für eine vertrauensvolle Kooperation 

zu gewinnen (vgl. Conen 2012: 13) Die motivierende Gesprächsführung stellt anwen-

dungsbezogene Interventionen zur Gesprächsführung mit Menschen zur Verfügung, 

welche sich in unterschiedlichen Stadien der Veränderungsbereitschaft befinden (vgl. 

Widulle 2012: 125). Der Ansatz der motivierenden Gesprächsführung vertritt eine be-

stimmte Grundannahme beziehungsweise eine innere Haltung (Geist). Das Menschen-

bild strebt einen respektvollen und achtungsvollen Umgang mit Klientinnen und Klien-

ten und die Wahrung der Autonomie der Klientschaft an. Es verdeutlicht, dass die moti-

vierende Gesprächsführung nicht nur auf die Abwicklung eines Gesprächs reduziert 

werden kann (vgl. Körkel/Veltrup 2003: 117). 

In den folgenden zwei Kapiteln wird näher auf die vier Prinzipien und zwei Methoden 

eingegangen. Ebenfalls wird der Bezug zur Praxis der forensischen Psychiatrie herge-

stellt und erläutert, inwiefern diese berücksichtigt werden kann.  
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4.2.4 Die vier Prinzipien der motivierenden Gesprächsführung 

Die Prinzipien bilden das Vermittlungsstück zwischen dem Geist und der verwendeten 

Methode der motivierenden Gesprächsführung. Die Prinzipien werden als Leitlinie für 

das Gespräch mit den Klientinnen und Klienten gesehen (vgl. Körkel/Veltrup 2003: 

115). Folgende vier Prinzipien liegen der motivierenden Gesprächsführung zugrunde: 

Empathie ausdrücken:  

Die Fähigkeit der Empathie bildet das Fundament der motivierenden Gesprächsführung. 

Unter Empathie wird die Bereitschaft verstanden, dem Klienten/der Klientin respektvoll 

zuzuhören und somit sein Erleben und Verhalten aus seiner/ihrer Perspektive zu verste-

hen. Die Klientschaft wird so akzeptiert, wie sie ist (vgl. Körkel/Veltrup 2003: 118). 

Körkel/Veltrup (2003: 118) betonen, dass „Verstehen‟ und „Akzeptieren‟ nicht gleich 

völliges „Zustimmen‟ bedeuten. Die Klientinnen und Klienten können in ihrem Sein 

angenommen werden, jedoch grundlegend verschiedene Meinungen und Werte haben 

als die Sozialarbeitenden. Die motivierende Gesprächsführung stützt sich bei dieser 

Grundhaltung der Empathie auf die Theorie der paradoxen Veränderung. Diese Theorie 

besagt, dass Menschen vor allem dann eine Veränderung wagen, wenn sie vom Gegen-

über so angenommen werden, wie sie sind (vgl. ebd.).  

Diskrepanzen entwickeln:  

Die Motivation zur Veränderung entwickelt sich, wenn eine Zwiespältigkeit zwischen 

dem jetzigen Verhalten und den persönlich wichtigen Werten und Zielen entsteht. Je 

grösser die Abweichung, desto dringender ist die Veränderung (vgl. Klug/Zobrist 2013: 

16). Die Aufgabe der Professionellen der Sozialen Arbeit besteht darin, den Prozess 

gezielt zu steuern, damit sich die Klientschaft den vorhandenen Diskrepanzen bewusst 

wird und eine innere Kraft zur Veränderung gewinnt. Die Argumente für eine Verände-

rung soll der Klient/die Klientin selber einbringen. Es ist von „chance talk‟ die Rede, 

wenn die Betroffenen veränderungsorientierte Formulierungen liefern (vgl. Kör-

kel/Veltrup 2003: 118).  

Widerstand umlenken: 

Nach dem Verständnis der motivierenden Gesprächsführung weist Widerstand darauf 

hin, die Handlungsweise zu ändern. Die Aufgabe der Professionellen der Sozialen Ar-
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beit liegt darin, den Klienten/die Klientin im Prozess der Problemlösung zu begleiten 

und einzubinden. Der Widerstand erhöht sich, wenn Menschen gegen ihren Willen zu 

etwas bewegt werden. Dementsprechend soll dem Widerstand von den Sozialarbeiten-

den nicht direkt begegnet werden und die Veränderung sollte mit der Klientschaft nicht 

argumentiert werden (vgl. Klug/Zobrist 2013: 70). Die Klientschaft in Zwangskontexten 

hat das Recht, die Hilfsangebote der Sozialarbeitenden abzulehnen. Jedoch bleiben der 

Kontrollauftrag und die damit verbundenen gesellschaftlich festgelegten Ziele zur Ver-

haltensänderung des Klienten/der Klientin bestehen. Solange diese nicht erfüllt werden, 

wird sich an den Bedingungen bezüglich des Aufenthalts nichts verändern (vgl. ebd.: 

23). Bei Klientenwiderstand sollten die Professionellen der Sozialen Arbeit dies als Ge-

legenheit nehmen, das eigene Vorgehen zu reflektieren und das Gesprächsverhalten zu 

ändern (vgl. Körkel/Veltrup 2003: 119).  

Selbstwirksamkeit fördern: 

Miller/Rollnick (2009: 64) formulieren die Selbstwirksamkeit folgendermassen: 

„Selbstwirksamkeit bedeutet die Überzeugung einer Person, dass sie fähig ist, eine be-

stimmte Aufgabe auszuführen und erfolgreich zu beenden. Sie ist ein Schlüsselelement 

für die Motivation, sich zu verändern [sic!] und ein relativ guter Prädiktor für das Be-

handlungsergebnis.‟ Die Zuversicht, das Verhalten zu ändern, ist massgebend dafür, ob 

die Betroffenen ihr Verhalten wahrhaftig ändern. Bei der Zusammenarbeit mit der Kli-

entschaft aus der forensischen Psychiatrie ist es zunächst zentral, die Personen so zu 

akzeptieren, wie sie sind. Demensprechend wird von den Sozialarbeitenden keine Ein-

gangsmotivation erwartet, sondern gemeinsam an einer Veränderungsmotivation gear-

beitet (vgl. Klug/Zobrist 2013: 26). Die Aufgabe besteht darin, die Zuversicht bei den 

Klientinnen und Klienten zu fördern. Änderungszuversicht, welche von der Klientschaft 

formuliert wird, wird als „confidence talk‟ bezeichnet (vgl. Körkel/Veltrup 2003: 119).  

 

4.2.5 Die sieben Methoden der motivierenden Gesprächsführung 

Die beschriebenen vier Prinzipien der Methode motivierende Gesprächsführung werden 

über sieben Methoden in ein Handeln umgesetzt. Im Folgenden wird auf zwei Metho-

den eingegangen und thematisiert, welche Punkte im Kontext der forensischen Psychiat-

rie beachtet werden sollten: 
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Aktives Zuhören: 

Aktives Zuhören ist eine empathische und klientenorientierte Grundhaltung (1. Prinzip). 

Als aktives Zuhören kann die Fähigkeit verstanden werden, Äusserungen des Klien-

ten/der Klientin ohne Unterbrechung zuzuhören und das Verstandene in eigenen Worten 

zusammenzufassen. Beim aktiven Zuhören wird auf die Gedanken- und Erlebniswelt 

des Gesprächspartners eingegangen und auf eigene Fragen, Themen, Ratschläge, Be-

wertungen oder Meinungen verzichtet. Bedeutend ist dabei, dass die Emotionalität der 

Äusserungen aufgegriffen wird. Nach Zustimmung des Klienten/der Klientin können je 

nach Bedarf eigene Anregungen in konstruktiver Form ins Gespräch eingebracht wer-

den (vgl. Körkel/Veltrup 2003: 119). Aufgrund der herrschenden rechtlichen Vorgaben 

sind die Klientinnen und Klienten aus der forensischen Psychiatrie mit starkem äusse-

rem Veränderungsdruck konfrontiert. Vor allem in solchen Fällen fördern das aktive 

Zuhören und das wertfreie Akzeptieren der Klientschaft die intrinsische Veränderungs-

motivation (vgl. Widulle 2012: 128).  

Im Zwangskontext spielt die Beziehungsgestaltung zwischen der Klientschaft und den 

Sozialarbeitenden eine massgebende Rolle für den weiteren Ablauf der Zusammenar-

beit. Beide Parteien haben sich ihre Zusammenarbeit nicht ausgesucht, die Kooperation 

erfolgt gezwungenermassen. Die Aufgabe der Sozialarbeitenden ist es in solchen Kon-

texten umso mehr, Einsatz in die Beziehungsgestaltung zu investieren (vgl. 

Klug/Zobrist 2013: 93). Für die Beziehungsgestaltung kann das aktive Zuhören als un-

terstützende Methode genutzt werden. 

Diese Methode ist hilfreich bei der Themenfindung, am Anfang des inhaltlichen Teils 

von Gesprächen (wenn der Gesprächspartner/die Gesprächspartnerin offen erzählt) oder 

nachdem die gesprächsführende Person eine längere Zeit das Wort hatte. Während des 

Gesprächs ist darauf zu achten, dass der Blickkontakt gehalten wird. Dies signalisiert 

dem Gegenüber Interesse. Durch Nicken oder ein fragendes Gesicht wird der Ge-

sprächspartner und die Gesprächspartnerin nonverbal dazu ermuntert, fortzusetzen. Bei 

zu schneller Gesprächsgeschwindigkeit oder Unverständlichkeit sollte der Gesprächs-

partner und die Gesprächspartnerin darauf hingewiesen werden. Ein wichtiger Punkt des 

aktiven Zuhörens ist es, zwischendurch das Gehörte zusammenzufassen und das Ver-
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standene wiederzugeben. Dadurch wird der Gesprächsverlauf verlangsamt und eine 

Verarbeitung der Inhalte ermöglicht (vgl. Widulle 2012: 104). 

Offene Fragen stellen: 

Das Stellen von hilfreichen Fragen ist im Bereich der Beratung eine Schlüsselkompe-

tenz. Laut Wagner (2001: 201 ff.) ist es auch für die Fokussierung von Problemlösepro-

zessen in Klärungsgesprächen oder Arbeitssitzungen relevant. Folgende ungünstige 

Fragenformen werden als Kommunikationsbarrieren gesehen und sollten nicht ange-

wendet werden (vgl. Widulle 2012: 105):  

• Warum-Fragen hinterlassen einen bohrenden Eindruck. 

• Kontroversfragen (z.B. „Ist es nun so oder so?“) wirken einengend und vermitteln 

den Eindruck, eine schnelle Entscheidung zu treffen.  

• Suggestivfragen („Finden Sie nicht auch …“) geben eine Antwort vor, können Ver-

wirrung stiften und manipulieren.  

• Geschlossene Fragen („Rauchen Sie noch?“) ergeben wenige Informationen. Solche 

Fragen können mit ja oder nein beantwortet werden. Es ist nur sinnvoll, um das ei-

gene Wissen abzusichern. 

 

Offene Fragen, die sogenannten W-Fragen (wann, wo, wie viel, wer, was, wohin und 

wozu), werden als hilfreiche Methode erachtet. Sie bringen die subjektive Wirklichkeit 

den Teilnehmenden näher und unterstützen die gegenseitige Toleranz. Anbei drei Arten 

von offenen Fragen (vgl. ebd.): 

• offene Fragen: liefern eine Vielzahl an Informationen und Antworten (wann, wo, 

wie viel, wer, was, wohin, wozu …?). 

• orientierende Fragen („Wo sind wir gerade stehen geblieben?“): ermöglichen, den 

Fokus auf das Thema zu richten, ohne das Gegenüber direkt zu steuern,  

• konfrontierende Fragen („Eben haben Sie gesagt, … wie ist das dann mit …?) ma-

chen Widersprüche sichtbar und weisen auf Unstimmigkeiten hin.  

 

Fragen haben in allen Gesprächen, welche die Soziale Arbeit in der Praxis durchführt, 

eine massgebende Bedeutung. Auch in der forensischen Psychiatrie kann die Methode 

der offenen Fragen in Beratungsgesprächen genutzt werden um die materiellen, sozialen 

und psychischen Situationen der Klientschaft zu klären. Durch die gezielte Befragung 
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können wichtige Informationen erörtert und eine umfangreiche soziale Diagnostik er-

stellt werden (vgl. Widulle 2012: 105). Zwei Schwerpunkte in Beratungsgesprächen 

sind in der forensischen Psychiatrie rechtliche und finanzielle Fragen. Bei solchen The-

matiken sind die Aufklärung der Klientschaft und das genaue Ausfragen wichtig, um 

Missverständnisse zu vermeiden (vgl. Redlich 2009: 23).  

 

4.3 Schlussfolgerungen 

Das Handlungskonzept Empowerment, kann als professionelle Unterstützung der 

Selbstbestimmung gesehen werden. Als Hauptziele werden zum einen die Unterstüt-

zung bei der Wahrnehmung der eigenen Rechte gesehen und zum anderen die Annahme 

von Selbstverantwortung. Der zentrale Leitgedanke liegt darin, die defizitorientierte 

Perspektive zu reduzieren und einen ressourcenorientierten Blickwinkel einzunehmen. 

Die Menschen werden nicht als Hilfsbedürftige, sondern als fähige Akteure gesehen, die 

ihr eigenes Leben selbstbestimmt gestalten können (vgl. Lambers 2016: 216).  

Im Praxisfeld der forensischen Psychiatrie lässt sich das Empowerment-Konzept nur 

schwer umsetzen. Eine Herausforderung dabei ist es, mit Klientinnen und Klienten tätig 

zu sein, welche wenig oder kaum Veränderungsmotivation zeigen und/oder einge-

schränkte Kooperations- und Konfliktfähigkeiten besitzen und nicht bereit sind, diese zu 

entwickeln (vgl. Galuske 1998: 233 f). Eine weitere Schwierigkeit stellen die strukturel-

len Bedingungen dar, die das Umsetzen des Empowerment-Konzeptes erschweren. Das 

Empowerment, das auf hohe Selbstbestimmung der Betroffenen setzt, stösst im Kontext 

der forensischen Psychiatrie auf Fremdbestimmung und den gesellschaftlichen Kon-

trollauftrag der Sozialen Arbeit. Dies stellt einen Grundwiderspruch von Empowerment 

dar. Dennoch können die Professionellen der Sozialen Arbeit die normativ-ethischen 

Grundüberzeugungen des Empowerment-Konzeptes nutzen, um eine sozial gerechte, 

ressourcenorientierte und Selbstbestimmungsachtende Grundhaltung zu erlangen. Für 

Sozialarbeitende bedeutet dies in der Praxis der forensischen Psychiatrie, den Individu-

en dabei zu helfen, die aktuelle Situation zu verstehen (durch Informieren und Beraten), 

diese so selbstverantwortlich wie möglich zu bewältigen (z.B. durch die motivierende 

Gesprächsführung) und in ihr Chancen zur Erreichung von Zielen und Wünsche zu fin-

den (vgl. Kruse 2007: 3–4). Nebst den Klientinnen und Klienten den Zugang zu Infor-

mationen und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, sollte ihnen mehr Entscheidungs-
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macht gewährt werden. Dies wirkt der Abhängigkeit der Klientschaft von professionel-

ler Hilfe entgegen. Der Aufbau von gegenseitigem Vertrauen und das Akzeptieren der 

eigenen professionellen Rolle sind Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kooperation 

mit den Klientinnen und Klienten. 

 

Ein konkreter Ansatz, der hier zur Anwendung kommen kann, ist die motivierende Ge-

sprächsführung. Fehlende Problemeinsicht und externalisierende Ursachenzuschreibun-

gen führen bei den Klientinnen und Klienten in der forensischen Psychiatrie oft zur 

mangelnden Motivation, etwas bei sich zu verändern. Die motivierende Gesprächsfüh-

rung (motivational interviewing) bietet einen hilfreichen Ansatz für Menschen in Hilfs-

prozessen, welche nicht motiviert und veränderungsbereit sind (vgl. Herriger 2010: 88 

ff.).  

Durch das Zurverfügungstellen von Interventionen zur Gesprächsführung kann gezielt 

eine Entwicklung in Richtung Änderungsmotivation und Verhaltensänderung erreicht 

werden (vgl. Widulle 2011: 124–126).  

5 Fazit 

Im letzten Teil der Bachelor-Thesis sollen die Fragestellungen beantwortet werden. Da-

nach werden Schlussfolgerungen für den Beruf aufgezeigt und das persönliche Fazit der 

Autorin vorgestellt. 

 

5.1 Beantwortung der Fragestellungen 

In der vorliegenden Bachelor-Thesis wurde als Ziel gesetzt, die Situation von Klientin-

nen und Klienten in der forensischen Psychiatrie in Bezug auf ihr Selbstbestimmungs-

recht auszuarbeiten und festzuhalten, inwiefern die Soziale Arbeit mit ausgesuchten 

Handlungskonzepten und Ansätzen dies fördern kann. Demnach ergibt sich folgende 

Hauptfragestellung: „Inwiefern kann die Selbstbestimmung der Klientel in der forensi-

schen Psychiatrie durch die Professionellen der Sozialen Arbeit auf Grundlage des Em-

powerment-Konzepts und mit dem Ansatz der motivierenden Gesprächsführung geför-

dert werden?“ 
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Um die Hauptfragestellung zu beantworten, wurden fünf Teilfragen formuliert. Mithilfe 

der Teilfragen konnten hilfreiche Betrachtungsweisen zur Beantwortung der Fragestel-

lung ermittelt werden. Anbei werden die wichtigsten Ergebnisse in Bezug auf die 

Hauptfragestellung der Reihe nach kurz erklärt.  

 

Teilfrage 1: Was wird unter dem Begriff der Selbstbestimmung aus sozialarbeite-

rischer Perspektive verstanden? 

Im Kapitel zwei wurde dargelegt, dass die Eigenständigkeit, Zugehörigkeit und Grund-

sicherheit der Menschen zentrale Werte des professionellen sozialen Handelns sind. 

Eines der grundlegenden Ziele der Sozialen Arbeit liegt darin, den Klientinnen und Kli-

enten die Partizipation zu ermöglichen, ihre materielle Versorgung sicherzustellen und 

sie so weit zu unterstützen, dass sie ihr Leben selbstständig gestalten können. Um diese 

Ziele zu erreichen, ist die Wahrung der Selbstbestimmung unabdingbar und stellt für die 

Professionellen der Sozialen Arbeit eine fundamentale Verpflichtung dar. Ihre Aufgabe 

besteht darin, die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeiten der Klientinnen und Klien-

ten einzuschätzen, zu erkennen und zu unterstützen. Die Relevanz der Förderung und 

Wahrung der Selbstbestimmung spiegeln sich auch im Berufskodex der Sozialen Arbeit 

wider. Nun stellt sich die Frage, was die Soziale Arbeit unter Selbstbestimmung ver-

steht. Grundlegend ist, dass mit selbstbestimmt ein Individuum bezeichnet wird, wel-

ches seine eigenen Bedürfnisse erkennt und sich aktiv dafür einsetzt. Nach dem Men-

schenbild der Sozialen Arbeit ist das Selbst einer Person massgebend für das Mensch-

sein in einer Gesellschaft. Ist ein Mensch nicht in der Lage, in seinem Leben selbstbe-

stimmte Entscheidungen zu treffen, dann kann die Nichtbefriedigung des Bedürfnisses 

schlussendlich zum Unwohlbefinden und zur Verschlechterung der Lebensqualität füh-

ren. Unter Selbstbestimmung ist auch die Fähigkeit der Willensbildung zu verstehen, 

welches den Klientinnen und Klienten der Sozialen Arbeit ermöglicht zu entscheiden, 

ob sie auf eine Kooperation eingehen möchten oder nicht. Besonders in Zwangskontex-

ten, wo die Entscheidungs- und Selbstbestimmungsfähigkeit der Klientschaft einge-

schränkt ist, findet die Zusammenarbeit mit der Sozialen Arbeit nicht immer aus freiem 

Willen statt (siehe Kapitel 2.4). 
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Teilfrage 2: Welche Rolle spielt die Selbstbestimmung im Kontext der forensischen 

Psychiatrie? 

Durch die Einschränkung der Freiwilligkeit wird den Klientinnen und Klienten in 

Zwangskontexten die Fähigkeit, nach dem eigenen Willen zu handeln, begrenzt. Beson-

ders in Zwangskontexten stellen die Wahrung und Achtung der Selbstbestimmung ein 

grosses Spannungsfeld dar. Das Spannungsfeld zeigt sich zwischen der angeordneten 

Hilfe durch Dritte und den individuellen Wünschen, Bedürfnissen und Erwartungen der 

Klientinnen und Klienten. Wie in der ersten Teilfrage kurz angeschnitten, sind die Kon-

taktaufnahmen zwischen der Klientschaft und den Sozialarbeitenden (auch mit anderen 

Fachpersonen) in der forensischen Psychiatrie aufgrund der freiheitseinschränkenden 

Behandlung vorwiegend fremdinitiiert. Ebenso müssen bei der Zusammenarbeit struktu-

relle und institutionelle Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Aufgrund dessen 

sind die Wahrung und Förderung der Selbstbestimmung in der forensischen Psychiatrie 

nur schwer umsetzbar. Dennoch gibt es in diesem Kontext Möglichkeiten, wie die Sozi-

ale Arbeit mit ihren Leitzielen von „Hilfe zur Selbsthilfe“ und ihrer unterstützenden 

Rolle agieren kann. Dazu wird der Fokus von der Freiwilligkeit auf die Motivation ge-

richtet. Die Veränderungs- und Behandlungsmotivation werden dabei als Grundvoraus-

setzungen für eine erfolgreiche Resozialisierung gesehen. Bei der ressourcenorientieren 

Behandlung werden die Klientinnen und Klienten darin gefördert, Norm- und Wertvor-

stellungen zu erkennen, sich diese bewusst zu machen und ins eigene Handeln fliessen 

zu lassen. Dadurch wird der Klientschaft ermöglicht, selbstbestimmt nach den ethischen 

Normen und Werten zu agieren (siehe Kapitel 2.5).  

 

Teilfrage 3: Wie zeigt sich das Spannungsfeld zwischen Hilfe und Kontrolle in der 

forensischen Psychiatrie? 

Die Soziale Arbeit muss sich durch den doppelten Auftrag des Öfteren ethischen Prob-

lemen und Rollenkonflikten stellen. Im Kontext der forensischen Psychiatrie, wo die 

Freiheit bereits eingeschränkt ist und die Zusammenarbeit gezwungenermassen erfolgt, 

stellt dies für die Sozialarbeitenden eine grössere Herausforderung dar. Zum einen ha-

ben sie die Aufgabe, eine unterstützende und kooperative Arbeitsbeziehung aufzubauen, 

und zum anderen sind sie mit einem öffentlichen Interventions- und Kontrollauftrag 

konfrontiert, der erfüllt muss. Um diese schwierige Herausforderung zu bewältigen, 
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sind die Sozialarbeitenden darauf angewiesen, ein Gleichgewicht zwischen den Bedürf-

nissen und Interessen der Klientschaft und den sozialen Kontrollinteressen herzustellen 

(siehe Kapitel 3.5).  

 

Teilfrage 4: Welche Aspekte vom Handlungskonzept des Empowerments können 

in der forensischen Psychiatrie umgesetzt werden? 

Im Praxisfeld der Psychiatrie wird der Begriff Empowerment als Entwicklungsprozess 

verstanden, der es den Klientinnen und Klienten ermöglicht, wieder Einfluss auf ihr 

eigenes Leben zu nehmen. Wichtige Grundsätze dieses Konzeptes sind die Ressour-

cenorientierung, das Vertrauen in die Fähigkeiten der Menschen und die Akzeptanz der 

Selbstbestimmung der Klientinnen und Klienten. Da das Empowerment auf Freiwillig-

keit und den Fähigkeiten der Selbstorganisation beruht, gestaltet sich die Umsetzung im 

Kontext der forensischen Psychiatrie schwierig. Dazu gehören zum einen die einge-

schränkten individuellen Fähigkeiten der Klientschaft (wie z.B. der Wille zur Verände-

rung, Motivation) und zum anderen die herrschenden strukturellen Bedingungen (ge-

setzliche Vorgaben, Kontrollauftrag). Dennoch ist es in einem gewissen Rahmen mög-

lich, in Zwangskontexten nach dem Empowerment-Konzept zu agieren. In der Zusam-

menarbeit mit den Klientinnen und Klienten sollte zunächst überlegt werden, welche 

Hürden bestehen, die ihre Selbsthilfe- und Selbstbestimmungsfähigkeiten einschränken. 

Durch die Stärkung ihrer Entscheidungsmacht wird der Klientschaft ermöglicht, in ei-

nem festgelegten Rahmen eigene Beschlüsse zu treffen. Dies wirkt dem Zustand der 

Abhängigkeit entgegen. Ebenfalls ist für eine selbstbefähigende Behandlung der Zu-

gang zu Informationen ein wichtiger Bestandteil. Durch den Erhalt der Informationen 

können die Klientinnen und Klienten ihre Optionen abwägen und die daraus folgenden 

Konsequenzen besser einschätzen. Für eine am Empowerment orientierte Praxis ist der 

Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zur Klientschaft massgebend für die Koopera-

tion. Diese Aspekte aus dem Empowerment-Konzept könnten im Kontext der forensi-

schen Psychiatrie ein Stück weit dem Spannungsfeld von Hilfe und Kontrolle entge-

genwirken (siehe Kapitel 4.1.3).  
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Teilfrage 5: Gibt es Prinzipien und Methoden im Ansatz der motivierenden Ge-

sprächsführung, welche im Kontext der forensischen Psychiatrie genutzt werden 

können? 

Die Prinzipien bilden in der motivierenden Gesprächsführung die Leitlinie für das Ge-

spräch mit Klientinnen und Klienten. Empathie auszudrücken, ist ein fundamentales 

Prinzip der motivierenden Gesprächsführung. Dabei wird der Klientschaft respektvoll 

zugehört und somit Verständnis für ihr Erleben und Verhalten entgegengebracht. Die 

Klientschaft wird so angenommen, wie sie ist. Diese Akzeptanz, welche ihnen entge-

gengebracht wird, kann sie zur Veränderung anspornen. Dazu kann die Förderung der 

Selbstwirksamkeit, die ein Schlüsselelement für die Motivation darstellt, als weiteres 

Prinzip angeknüpft werden. Die Aufgabe der Sozialarbeitenden liegt darin, die Zuver-

sicht der Klientschaft zu fördern und zu unterstützen. Durch die Selbstwirksamkeit er-

halten Menschen die Überzeugung, dass sie in der Lage sind, bestimmte Aufgaben 

selbstständig auszuführen.  

Beide Prinzipien können durch die Methode des aktiven Zuhörens ins Handeln umge-

setzt werden. Dabei wird der Klientschaft ohne Unterbrechung zugehört und das Ver-

standene in eigenen Worten zusammengefasst. Es wird auf die Gedanken- und Erleb-

niswelt des Gesprächspartners/der Gesprächspartnerin eingegangen und generell auf 

Fragen, Meinungen und Ratschläge verzichtet. Vor allem im Kontext der forensischen 

Psychiatrie fördert das aktive Zuhören, das wertfreie Akzeptieren der Klientschaft und 

unterstützt dabei die Beziehungsgestaltung. Eine weitere Methode, die in der Beratung 

von Klientinnen und Klienten in der forensischen Psychiatrie genutzt werden kann, ist 

das Stellen offener Fragen. Eine gezielte Befragung kann helfen, die materielle, soziale 

und wie auch die psychische Situation der Klientschaft zu klären und dementsprechend 

eine umfangreiche Diagnostik zu erstellen. Ebenfalls wird durch das Stellen der soge-

nannten W-Fragen die subjektive Wirklichkeit der Gesprächspartner und Gesprächs-

partnerinnen nähergebracht und die gegenseitige Toleranz gefördert. Die motivierende 

Gesprächsführung beruht auf einem Menschenbild, bei dem ein respektvoller Umgang 

mit der Klientschaft und die Wahrung deren Autonomie angestrebt werden. Insbesonde-

re im Kontext der forensischen Psychiatrie kann dadurch eine vertrauensvolle Koopera-

tion zwischen der Klientschaft und den Sozialarbeitenden entstehen und die Verände-

rungsmotivation gefördert werden (siehe Kapitel 4.2.1, 4.2.4. und 4.2.5). 
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Zurückkommend auf die Hauptfragestellung, hat die Autorin festgestellt, dass die 

Selbstbestimmung der Klientel in der forensischen Psychiatrie durch die Professionellen 

der Sozialen Arbeit mithilfe des Empowerment-Konzeptes und mit dem Ansatz der mo-

tivierenden Gesprächsführung in gewissem Masse gefördert werden kann. Eine Hürde 

zeigt sich zum einen bei den individuellen Fähigkeiten der Klientinnen und Klienten, 

durch fehlende Veränderungsbereitschaft, Motivation und Kooperationsbereitschaft, 

und zum anderen bei den strukturellen Bedingungen und dem damit einhergehenden 

Kontrollauftrag der Sozialen Arbeit. Die Kontaktaufnahmen zwischen der Klientschaft 

und den Sozialarbeitenden erfolgt fremdinitiiert und beruht nicht auf freiwilliger Basis. 

Der Zwang und die hohe Fremdbestimmung widersprechen dem Grundsatz des Hand-

lungskonzeptes und des Ansatzes, die Selbstbestimmung der Menschen anzuerkennen 

und zu fördern. Dennoch ist die Umsetzung in einem bestimmten Rahmen möglich.  

Die Selbstbestimmung der Klientschaft bildet einen fundamentalen Wert für jede sozi-

alarbeiterische Tätigkeit (vgl. Holt 2000: 119). Grundlegend dafür ist eine professionel-

le Haltung, die sich an den inneren Fähigkeiten und Ressourcen der Klientinnen und 

Klienten orientiert. Die Aufgabe der Sozialarbeitenden liegt darin, die Klientschaft da-

bei zu unterstützen, die eingetretene Situation zu verstehen und diese selbstverantwort-

lich zu bewältigen. Jegliche Hindernisse, welche die Selbsthilfe der Betroffenen beein-

trächtigen, sollten dabei durch die Sozialarbeitenden so gut es geht aus dem Weg ge-

räumt werden. Zum einen ist es in der Kooperation mit Klientinnen und Klienten wich-

tig, die Entscheidungsmacht und den Zugang zu Informationen zu gewährleisten. Und 

zum anderen sollte die eigene professionelle Rolle fachlich-methodisch wie auch 

ethisch reflektiert werden (vgl. Klug/Zobrist 2013: 53). Hierbei ist es zentral, die beiden 

ethisch gerechtfertigten Aufgaben von Hilfe und Kontrolle in der Praxis so zu gestalten, 

dass zum einen die individuellen Ziele der Klientschaft (Stärkung der Selbstständigkeit 

und Selbstbestimmung) berücksichtigt und zum anderen der Schutz von möglichen Op-

fern gewährleistet werden (vgl. Klug/Zobrist 2013: 54). Dies ermöglicht den Professio-

nellen der Sozialen Arbeit, den Ansprüchen und Bedürfnissen der Klientschaft und den 

Interessen der gesellschaftlichen Kontrollinstanzen ein Stück weit gerecht zu werden. 
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5.2 Schlussfolgerungen für den Beruf 

In Kapitel 1 wurde zum Beginn der Arbeit die folgende Zielsetzung formuliert: Die Au-

torin hat das Ziel, Wissen über die Selbstbestimmung von Menschen in der forensischen 

Psychiatrie für Sozialarbeitende zu erarbeiten.  

Durch die Beantwortung der Fragestellungen hat die Autorin festgestellt, dass die För-

derung der Selbstbestimmung im Kontext der forensischen Psychiatrie verschiedene 

Herausforderungen mit sich zieht. In diesem Kapitel wird der direkte Bezug zur berufli-

chen Praxis hergestellt und zwei Möglichkeiten für die Professionellen der Sozialen 

Arbeit werden aufgezeigt, die bei der Förderung der Selbstbestimmung hilfreich sein 

können und ein Stück weit dem Spannungsfeld von Hilfe und Kontrolle entgegenwir-

ken. 

Fachwissen über Zwangskontexte vertiefen: 

Wie bereits im Kapitel 2.5 dargelegt, ist in der forensischen Psychiatrie eine Vielzahl 

der Kontakte zwischen der Klientschaft und der Sozialen Arbeit fremdinitiiert und diese 

finden aufgrund rechtlicher Vorgaben statt (vgl. Zobrist/Kähler 2017: 125). Das berufli-

che Selbstverständnis der Sozialen Arbeit und ihre Bereitschaft, mit Klientinnen und 

Klienten zu arbeiten, welche keine Hilfe wünschen, ist ein massgebender Punkt für eine 

erfolgreiche Tätigkeit in Zwangskontexten. Die Rollen- und Auftragsklarheit sowie die 

rechtlich und ethisch legitimierten Interventionen tragen ebenfalls zum Erfolg bei (vgl. 

ebd.: 126). Aufgrund dessen ist es nach der Autorin unabdingbar, die methodischen und 

strukturellen Herausforderungen, welche sich bei dieser Klientengruppe zeigen, in Aus-, 

Fort- und Weiterbildungen, vertieft zu thematisieren, damit dieses Selbstverständnis und 

die Klarheit der eigenen professionellen Rolle auch in herausfordernden Praxisfeldern 

gewährleistet werden können. Dies wäre ebenfalls eine Möglichkeit, sich Wissen über 

verschiedene Methoden und deren Transfer in die Praxis anzueignen (vgl. ebd.: 125). 

Wie im Kapitel 4 aufgeführt kann eine erfolgreiche Integration von Methoden und Kon-

zepten (z.B. das Empowerment-Konzept oder die motivierende Gesprächsführung) die 

Selbstbestimmung fördernden Handlungsmöglichkeiten für die Soziale Arbeit eröffnen.  

Sich im interdisziplinären Team positionieren: 

Sozialarbeitende, welche in der forensischen Psychiatrie tätig sind, müssen mit Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammenarbeiten. 
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Eingebunden sind sie in ein interdisziplinäres Team, bestehend aus Ärzten/Ärztinnen, 

Therapeuten/Therapeutinnen, Pflegenden und Psychologen/Psychologinnen (vgl. Kapi-

tel 3.6). Die Aufgabe der Sozialen Arbeit liegt in der Zusammenarbeit vor allem darin, 

die sozialen Aspekte und deren Zusammenhänge wahrzunehmen und zu vertreten. So-

mit kann für die Klientschaft eine umfassende Behandlung gewährleistet werden.  

Eine Schwierigkeit, die sich vor allem im Kontext der Psychiatrie zeigt, ist die Koopera-

tion unter den Fachpersonen, die nicht immer auf Augenhöhe stattfindet. Aufgrund des 

jeweiligen medizinischen Fachgebietes kommen asymmetrische Beziehungsstrukturen 

zwischen den Ärzten/Ärztinnen und den Sozialarbeitenden deutlich zum Vorschein (vgl. 

Bischkopf et al. 2017: 27).  

Für eine erfolgreiche Kooperation ist eine reflektierte und selbstsichere professionelle 

Haltung besonders wichtig. Dementsprechend ist es von Bedeutung, dass sich die Sozi-

alarbeitenden ihres Aufgabengebiets bewusst sind, ihre eigene Position stärken und den 

anderen Disziplinen auf Augenhöhe begegnen (vgl. ebd.). Dabei dürfen sich die Sozial-

arbeitenden nicht zurückhalten, ihre professionsbezogene Haltung mitzuteilen. Vor al-

lem dann, wenn die Selbstbestimmung der Klientschaft eingeschränkt wird, sollte die 

Soziale Arbeit vermittelnd eingreifen.  

 

5.3 Persönliches Fazit 

Die Autorin konnte durch die vorliegende Arbeit in vielerlei Hinsichten Nutzen ziehen. 

Sie konnte sich vertieftes Wissen über die forensische Psychiatrie und deren Klient-

schaft aneignen. Es wurde der Autorin bewusst, dass die Klientinnen und Klienten aus 

der Forensik eine vulnerable Personengruppe darstellen, welche in ihren Persönlich-

keits- und Selbstbestimmungsrechten eingeschränkt werden. Ebenfalls hat sie festge-

stellt, dass die Soziale Arbeit ihre grundlegenden Ziele, wie die Förderung der Partizipa-

tion und Inklusion, die Sicherstellung der Lebensqualität sowie die Befähigung zur Le-

bensbewältigung auch in Zwangskontexten in einem bestimmten Mass umsetzen kann. 

Die Autorin konnte zuletzt erkennen, dass für die Sozialarbeitenden die Rollen- und 

Auftragsklärung, das Auseinandersetzen mit den professionsethischen Normen und 

Werten und die interdisziplinäre Kooperation besonders wichtig sind für eine die 

Selbstbestimmung fördernde Tätigkeit in der forensischen Psychiatrie.  
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